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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

Kohle und industrie haben nordrhein-Westfalen geprägt.

den menschen und regionen haben sie arbeit und Zukunft

gegeben, identität und Wohlstand. entsprechend groß nun

der bevorstehende Wandel durch das ende der

Kohleverstromung. er wird vieles fundamental verändern.

arbeitsplätze und Wirtschaftsketten, landschaften und

Heimat.

Herbeigeführt hat diesen Zeitenwechsel die Kohle-

Kommission in einem historischen beschluss, in dem sich

Politik, Wirtschaft und gesellschaft wiederfinden konnten.

möglich war dieser Konsens nur, weil er nicht nur das ende

einläutete, sondern auch den beginn von etwas neuem. mit

ihm heißt es umdenken und Wertschöpfung schaffen mit

neuen ideen, neuen betrieben und neuen branchen. nicht

planlos und aktionistisch soll das gelingen. sondern mit

kühlem Kopf, entschlossenheit und vielleicht sogar einem

schuss visionärem denken. auch wenn der legendäre

Helmut schmidt für solche fälle einen arztbesuch

angeraten hat - wer Zukunft gestalten will, muss den blick

weit nach vorne richten und wissen, wo das Ziel steht.

Wenn er dann noch angetrieben wird von einer

begeisternden idee, lässt sich der lange Weg erheblich

leichter bewältigen. ein ärztlicher rat vorab kann da nicht

schaden. 

energie und mut zu innovativem denken ist auch deshalb so

vonnöten, weil wir es beim strukturwandel in Wahrheit mit

einem äußerst mühsamen anpassungsprozess zu tun

haben. die erfahrungen im ruhrgebiet zeigen: ohne

schmerzhafte einschnitte wird es nicht gehen. sie zeigen

aber auch: Wer ihn klug anpackt, kann den strukturwandel

erfolgreich gestalten. man schaue nach bochum: auf dem

früheren Zechengelände, von dem opel 2015 abzog,

sammeln sich nun firmen aus der it-branche. bald wird der

standort doppelt so vielen menschen arbeitsplätze geben,

wie opel es kurz vor dem aus tat.

gelingen kann diese Herkulesaufgabe nur mit den

Kommunen. Keiner kennt die möglichkeiten vor ort besser

als die betroffenen städte und gemeinden. damit sie die

Potenziale der region gemeinsam mit bund und land

heben können, braucht es ausreichend finanzmittel und

qualifiziertes Personal. strukturwandel, das heißt eben auch

Planen und anpacken. in den rathäusern und Projektbüros

benötigen wir fachleute, die ideen mit leben füllen und

tragfähig machen. Zwingend angewiesen sind Kommunen

zudem auf verlässliche rahmenbedingungen: investitionen

in die branchen der kommenden Jahrzehnte dürfen nicht

davon abhängig gemacht werden, zu welchem Zeitpunkt

der letzte block eines Kohlekraftwerks schließt. die Zeit zum

Handeln, sie ist da! 

Mit Weitsicht 
Weichen stellen 

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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BÜCHER UND MEDIEN

10 Gebote für Kommunen 
Marktorientiertes Denken & Handeln wird der Schlüssel
sein, v. Dominic Multerer, 14,5 x 22,2 cm, 240 S., 19,90 Euro,
5 Sterne Verlag, ISBN 978-3-98189-809-5

Kommunen und öffentlicher sektor stehen im
Wettbewerb untereinander und gegenüber der
Wirtschaft. damit städte und gemeinden am
markt bestehen können, müssen sie marktorien-
tiert handeln. das buch zeigt verschiedene Hand-

lungsfelder wie Vermarktung, Konkurrenzfähigkeit und digitalisie-
rung auf. anhand von zehn geboten werden lösungsansätze
präsentiert, die sich bereits bewährt haben. das buch richtet sich an
Verantwortliche in Kommunalverwaltungen sowie kommunalen ein-
richtungen. es enthält ein Vorwort von bürgermeister roland schäfer,
Präsident des städte- und gemeindebundes nrW.

Energiemanagement und
Energiespar-Contracting
in Kommunen
Ein Beitrag zu mehr Klimaschutz und Energieef-
fizienz in öffentlichen Liegenschaften, Sonder-
ausgabe für Nordrhein-Westfalen, hrsg. v. der
Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) in Zu-
sammenarbeit mit der EnergieAgentur.NRW, DIN
A4, 36 S., herunterzuladen unter 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de 

durch die einbindung von Contractoren für
das Planen und umsetzen von effizienzmaßnahmen können energeti-
sche sanierungen in kommunalen gebäuden gebündelt und schneller
umgesetzt werden. der Haushalt wird dabei nicht belastet. der leitfa-
den bietet Kommunen eine Handlungshilfe, um Contracting bei ihrer
sanierungsplanung einzubeziehen. die broschüre geht speziell auf die
rahmenbedingungen in nrW ein - etwa die „haushaltsrechtliche Hand-
habung“ sowie die anzeigepflicht von Contracting-Projekten.

Strategien der 
Innenentwicklung
Lebendige und nutzungsgemischte Wohn- und Versor-
gungsstandorte in kleineren Städten und Gemeinden,
Eine Arbeitshilfe, hrsg. v. Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung, DIN A4, 84 S., ISBN 978-3-
87994-259-6, kostenfrei zu bestellen über E-Mail:
christoph.vennemann@bbr.bund.de oder herunterzu-
laden unter www.bbsr.bund.de

die broschüre zeigt, wie kleine städte und gemeinden ihre stadt- und
ortskerne stärken können. dafür werden zehn ausgewählte strategien
vorgestellt und anhand konkreter beispiele und erfolgreich eingesetz-
ter Werkzeuge aus fallstudien illustriert. Zudem werden zentrale Pro-
zessschritte präsentiert. die arbeitshilfe richtet sich an Verantwortliche
in Kommunalverwaltung und -politik sowie mitarbeitende von Pla-
nungsbüros, initiativen und Vereinen.

Sonderausgabe für Nordrhein-Westfalen

dena-LEITFADEN 

Energiemanagement und  
Energiespar-Contracting  
in Kommunen
Ein Beitrag zu mehr Klimaschutz und Energiee izienz  
in ö entlichen Liegenscha en

 
 

Strategien der Innenentwicklung

Lebendige und nutzungsgemischte 
Wohn- und Versorgungsstandorte in 
kleineren Städten und Gemeinden

Eine Arbeitshilfe

Titelfoto: Ulrich-Zillmann.de / Milton Oswald - stock.adobe.com 
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NACHRICHTEN

NRW-Architekturpreis für städtische
Kindertagesstätte 
die städtische Kindertagesstätte löwenzahn in der stadtKamp-Lint-
fort wurde kürzlich mit dem Kita-architekturpreis nrW 2020 ausge-
zeichnet. Wie die Jury mitteilte, überzeuge das mit einem äußerst
beschränkten budget realisierte Projekt durch seine städtebaulich
sinnvolle, geschützte lage in einem Wohngebiet und die ausgestal-
tung des daches. Positiv erwähnt wurde auch der als spielstraße
ausgelegte Hauptflur. der Kita-architekturpreis nrW ist ein gemein-
samer Preis von architektenkammer nrW und dem land nrW. ne-
ben Kamp-lintfort gingen die auszeichnungen nach bonn, essen,
Köln, mülheim an der ruhr, neuss, münster und troisdorf sowie zwei
nach aachen. ein objekt aus Herne erhielt eine anerkennung.

Neues Zentrum für Wald und 
Holzwirtschaft 
nrW-umweltministerin ursula Heinen-esser hat am 19. februar
2020 in Arnsbergdas neue Zentrum für Wald und Holzwirtschaft er-
öffnet. mit blick auf den Klimawandel und die aktuellen schäden im
Wald durch sturm, dürre und borkenkäfer soll das Zentrum sowohl
die angewandte forschung, als auch den Wissentransfer rund um
den Wald fördern. das Zentrum ist teil des landesbetriebs Wald und
Holz. seine gründung ist bestandteil des Waldpaktes „Klimaschutz
für den Wald - unser Wald für den Klimaschutz“, den die landesre-
gierung ende 2019 mit Verbänden aus forst- und Holzwirtschaft,
naturschutz und berufsvertretung unterzeichnete.

40 Jahre Kultursekretariat NRW 
Gütersloh
das Kultursekretariat nrW gütersloh blickt auf sein 40-jähriges be-
stehen zurück. beim festakt anfang märz 2020 in der stadt Güters-
loh teilte der Parlamentarische staatssekretär Klaus Kaiser aus dem
nrW-ministerium für Kultur und Wissenschaft mit, dass der Jahres-
etat des sekretariats im Jahr 2021 um 200.000 euro erhöht werde. er
steigt damit auf 1,3 millionen euro. das Kultursekretariat nrW gü-
tersloh wurde 1980 von 24 nrW-städten mit theatern ohne eigenes
ensemble ins leben gerufen. inzwischen umfasst die interkommu-
nale Kulturförderinitiative 78 mitgliedsstädte. das Kultursekretariat
nrW gütersloh setzt sich für Kreativität und kulturelle Vielfalt bei
hoher künstlerischer Qualität in ganz nrW ein.

Weiteres Rekordjahr für 
NRW-Tourismus 
nordrhein-Westfalen wird bei touristinnen und touristen sowie be-
sucherinnen und besuchern immer beliebter. Wie das statistische
landesamt information und technik nrW mitteilte, konnte die tou-
rismusbranche 2019 zum zehnten mal in folge einen anstieg der
gäste und Übernachtungen verzeichnen. so erhöhte sich die gäste-
zahl um 2,6 Prozent auf 24,3 millionen. die anzahl der Übernach-
tungen stieg ebenfalls um 2,6 Prozent auf 53,3 millionen. in die sta-
tistik gehen die daten von rund 5.050 beherbergungsbetrieben und
Campingplätzen in nrW mit mindestens zehn gästebetten bezie-
hungsweise stellplätzen ein.
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Die vom Kohleausstieg betroffenen Städte und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen benötigen für den Strukturwandel Finanzmittel,
Planungssicherheit und mehr Personal

ausstieg aus der Kohle nur mit
den Kommunen

auf basis der empfehlungen der Kommission
„Wachstum, strukturwandel und beschäfti-
gung“ (Kohlekommission) hatte das bundes-

kabinett mit seinem am 22. mai 2019 veröffentlichten
eckpunktepapier den fahrplan für den Kohleausstieg
vorgegeben. der ausstieg und der damit einherge-
hende strukturwandel sollen auf grundlage zweier
bundesgesetze - einem Kohleausstiegsgesetz und ei-
nem strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen
- realisiert werden. beide gesetze sollen zeitgleich
noch im ersten Halbjahr 2020 verabschiedet werden.
Zudem hat die bundesregierung mit dem sofortpro-
gramm für die braunkohleregionen einen ersten um-
setzungsschritt eingeleitet.

Soforthilfe beschlossen um noch im Jahr 2019
strukturwirksame Projekte in den betroffenen braun-
kohleregionen realisieren zu können, vereinbarten
der bund und die betroffenen länder ein sofortpro-
gramm in Höhe von insgesamt 240 millionen euro.
davon entfallen 90 millionen euro auf das land nrW.
die gelder sind bestandteil der bis 2021 vorgesehe-
nen bundesmittel in Höhe von 500 millionen euro
pro Jahr für regionale strukturpolitik/strukturwan-
del beziehungsweise Kohlepolitik. die mittelansätze
bestehender förderprogramme wurden entspre-
chend erhöht. 
auf landesebene erfolgte die Projektauswahl auf ba-
sis der von der Zukunftsagentur rheinisches revier

(Zrr) entwickelten strukturwandelstrategie. dabei
wurden Projekte berücksichtigt, die einen über das
einzelne Projekt hinausgehenden nachweisbaren
beitrag zur entwicklung der Zukunftsfelder sowie zur
Wertschöpfung, beschäftigung, nachhaltigen ent-
wicklung und lebensqualität im rheinischen revier
leisten oder einen expliziten modellcharakter auf-
weisen. berücksichtigt wurden schlussendlich nur
Projekte außerhalb der anrainerkommunen der ta-
gebaue.

Strukturstärkungsgesetz vorgelegt das bun-
deskabinett hat am 28. august 2019 den entwurf für
das strukturstärkungsgesetz Kohleregionen be-
schlossen. die von der Kohlekommission geforderten
maßnahmen und strukturpolitischen inhalte und
Ziele des eckpunktepapiers der bundesregierung
werden darin größtenteils unverändert übernom-
men. nach der 1. lesung am 26. september 2019 im
bundestag befindet sich der gesetzentwurf im wei-
teren parlamentarischen Verfahren.
insgesamt stellt der bund den ländern längstens bis
zum Jahr 2038 bis zu 40 milliarden euro an finanzhil-
fen in aussicht. 14 milliarden euro davon sind als 
direkte finanzhilfen im rahmen des struktur-
stärkungsgesetzes für die braunkohleregionen be-
stimmt. darüber hinaus verpflichtet sich der bund in
seiner Zuständigkeit für weitere maßnahmen, finan-
zierungshilfen von bis zu 26 milliarden euro zur Ver-

Julian Domes ist 
referent für regional-
und strukturpolitik
beim städte- und
gemeindebund nrW

DIE AUTOREN

Horst-Heinrich
Gerbrand ist
geschäftsführer des
städte- und gemein-
debundes nrW

Nordrhein-Westfalen
ist mit den Tagebauen
Inden, Hambach und
Garzweiler und den

Kraftwerken das 
größte Braunkohle-
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Deutschland

Fo
to

: H
ar

al
d

 S
cH

o
tt

n
er

 / 
pi

xe
li

o
.d

e 



THEMA STRUKTURWANDEL

stÄdte- und gemeinderat 4/2020    7

fügung zu stellen. außerdem soll zwischen bund und
ländern ein staatsvertrag geschlossen werden, wie
die bundesregierung und die ministerpräsidenten
der vom braunkohleausstieg betroffenen bundeslän-
der am 16. Januar 2020 betonten.

Direkte Finanzhilfen eingeleitet die gewährung
der finanzhilfen in Höhe von 14 milliarden euro für in-
vestitionen wird an festgelegte Kriterien und bedin-
gungen geknüpft. ausgangspunkt für Hilfen sind die
leitbilder, die jede betroffene region für sich entwi-
ckelt hat. Ziel der leitbilder ist es, unter berücksichti-
gung der spezifischen stärken und Potenziale die bes-
ten erfolgsaussichten mittels verschiedener szenarien
zu ermitteln. ansatzpunkte für die leitbilder aller re-
gionen sind innovationen, digitalisierung sowie eine
konsequente und nachhaltige Weiterentwicklung der
vorhandenen und erschließung neuer industrieller
Wertschöpfungsketten.
die mittel teilen sich auf in 43 Prozent für das lausitzer
revier, 37 Prozent für das rheinische revier und 20 Pro-
zent für das mitteldeutsche revier. auf nordrhein-
Westfalen entfallen 5,18 milliarden euro. an diesen in-
vestitionszuschüssen des bundes muss sich das land
mit dem grundgesetzlich vorgeschriebenen eigenan-
teil beteiligen. die finanzhilfen werden in mehrjährige
förderperioden aufgeteilt und sind nicht an bestimm-
te Projekte gebunden. ein bund-länder-gremium soll
für eine bessere Koordinierung der Hilfen und für die
gewährleistung eines zügigen Projektflusses sorgen. 
daneben sieht der gesetzentwurf eine Koppelung der
mittelbereitstellung für die strukturhilfen an das Koh-
leausstiegsgesetz derart vor, dass sie zurückgestellt
werden sollen, wenn Kraftwerksstilllegungen nicht
oder nicht im vorgesehenen umfang erfolgen. in Kraft
treten soll das strukturstärkungsgesetz deshalb erst,
wenn auch das Kohleausstiegsgesetz verkündet ist.

Weitere Mittel zugesagt der bund verpflichtet
sich darüber hinaus, weitere maßnahmen zugunsten
der braunkohleregionen von bis zu 26 milliarden euro
bis spätestens 2038 zu ergreifen, auszuweiten oder
fortzuführen. neben zahlreichen leuchtturmprojek-
ten sollen als ausgleich bundesbehörden mit rund
5.000 bediensteten in den jeweiligen regionen ent-
stehen beziehungsweise erhalten bleiben. Konkrete
Projekte waren bereits im eckpunktepapier aufgeführt
und betreffen im Wesentlichen den bereich forschung
und innovation, Verkehr, mobilität und digitales.
im strukturstärkungsgesetz wird die förderung nur
als Haushaltsausgabe ohne erfüllungsaufwand auf-
geführt, denn die mittel sollen nur nach maßgabe
und im umfang des jeweiligen Haushaltsgesetzes
bereitgestellt werden. bundesfinanzminister olaf
scholz hat zwar die gesamtförderung der braunkoh-
lereviere in Höhe von insgesamt 40 milliarden euro
zugesagt. die förderung soll aber en gros aus den re-
gulären etats der betroffenen bundesressorts finan-

ziert werden. das finanzministerium hat im bundes-
haushalt dafür ab dem Jahr 2019 mittel in Höhe von
500 millionen euro pro Jahr als zusätzliche „Verstär-
kungsmittel“ veranschlagt, die die zuständigen res-
sorts zur deckung der ausgaben für die maßnahmen
der strukturstärkung der braunkohleregionen heran-
ziehen können.
im strukturstärkungsgesetz fest vorgesehen ist au-
ßerdem die Verteilung von 1,09 milliarden euro an
strukturschwache standorte von steinkohlekraftwer-
ken. förderfähig sind in nrW standorte im Kreis un-
na und in den städten Hamm, Herne, duisburg und
gelsenkirchen. damit trägt der gesetzentwurf der
tatsache rechnung, dass regionen mit steinkohle-
kraftwerksstandorten in ähnlicher Weise vom struk-
turwandel betroffen sind.

Kohleausstiegsgesetz beschlossen das bundes-
kabinett hat am 29. Januar 2020 das gesetz zur re-
duzierung und zur beendigung der Kohleverstro-
mung beschlossen. mit diesem sogenannten
Kohleausstiegsgesetz werden die energiepolitischen
empfehlungen der Kohlekommission zur reduzie-
rung und beendigung der Kohleverstromung umge-
setzt sowie die weiteren maßnahmen insbesondere
zur erhaltung der Versorgungssicherheit und ge-
währleistung einer preisgünstigen und effizienten
energieversorgung geregelt.
danach soll der ausstieg aus der Kohleverstromung
spätestens 2038 abgeschlossen sein und hierzu der
anteil der Kohleverstromung durch steinkohle- sowie
braunkohlekraftwerke in den kommenden Jahren
kontinuierlich verringert werden. die braunkohle-
kraftwerke werden über vertragliche Vereinbarungen
mit den betreibern stillgelegt. Über den ausstiegs-
pfad und die Höhe der jeweiligen entschädigungen
hat sich die bundesregierung mit den betroffenen
ländern am 16. Januar 2020 grundsätzlich geeinigt.
damit die bundesregierung einen entsprechenden
Vertrag abschließen kann, ist eine ermächtigung im
gesetz vorgesehen. 

Mit dem Kohleausstieg
gehen voraussichtlich
25.000 Arbeitsplätze
verloren
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die betroffenen Kommunen 
benötigen Fachpersonal und eine 
adäquate finanzielle Unterstützung

die tagebaue inden und Hambach sollen bis 2029 au-
ßer betrieb gehen, wobei die Kohleförderung in Ham-
bach schon ab 2022 deutlich reduziert wird. dagegen
wird der tagebau garzweiler zum Zwecke der ener-
gieversorgungssicherheit bis zum Jahr 2038 fortge-
führt. steinkohlekraftwerke sollen bis 2026 über aus-
schreibungsverfahren mit jährlicher degression der
Höchstpreise stillgelegt werden. ab 2027 können
dann ordnungsrechtliche entschädigungslose stillle-
gungen folgen.

Finanzierung sicherstellen Zu begrüßen ist, dass
der bund gemeinsam mit den ländern die betroffe-
nen Kohleregionen bis zum ende der Kohleverstro-
mung beim strukturwandel mit einer eigenständigen
finanzierung unterstützen wird. Kritisch ist aber zu
sehen, dass die gesamthilfen des bundes von 40 mil-
liarden euro bis 2038 noch nicht ausfinanziert sind. es
bestehen bedenken, dass betroffene bundesressorts
möglicherweise versuchen, eigene Haushaltsansätze
zu vermeiden und die finanzielle unterlegung vor al-
lem durch umschichtungen sicherzustellen. die fi-
nanzierung der umfangreichen strukturpolitischen
maßnahmen darf aber nicht zu lasten der förderung
anderer strukturschwacher regionen gehen.
dringend geboten ist eine förderung des Personalwe-
sens sowohl für die Kommunen in den braunkohlere-
vieren als auch für die Kommunen mit steinkohle-
kraftwerken. denn die in der entwicklung
befindlichen Projekte zum strukturwandel und deren
umsetzung erfordern erhebliche Personalkapazitä-
ten, die erst noch aufgebaut werden müssen. Wie
auch bei vielen anderen bundesprogrammen, von de-
nen die Kommunen profitieren, erfolgt eine abrufung
der fördermittel vor allem deshalb mit Verzögerung,
weil das für die antragstellung, die Projektierung und
die umsetzung notwendige Personal fehlt.
Weiter müssen die betroffenen Kommunen bei der
erreichung der förderziele besser einbezogen und
konkrete Vorhaben des bundes für die strukturpoliti-
sche entwicklung vor ort abgestimmt werden, um ei-
ne den bedürfnissen vor ort entsprechende förde-
rung aufsetzen zu können.

Planungssicherheit gewährleisten Äußerst kri-
tisch zu werten ist aus kommunaler sicht die im ent-
wurf des strukturstärkungsgesetzes vorgesehene
Koppelung der bereitstellung und des abrufs der fi-
nanzhilfen an die einhaltung von Kraftwerksstillle-
gungen. die vorgesehenen fördermaßnahmen müs-
sen zügig im interesse der betroffenen regionen
bereitgestellt und dürfen insbesondere nicht vom
Kohleausstiegsgesetz abhängig gemacht werden.
der Kohleausstieg greift massiv in die Wirtschaft der
betroffenen regionen ein. aus diesem grund muss
die Hilfe unabhängig vom beginn des Kohleausstiegs
sofort für entsprechende Projekte auf den Weg ge-
bracht werden. 

die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein strukturwan-
del Jahrzehnte in anspruch nehmen kann. ein über-
legtes, zugleich aber auch schnelles Handeln ist des-
halb dringend geboten. im Übrigen könnte aufgrund
der aktuell nicht absehbaren Versorgungssicherheit
der bedarf bestehen, moderne Kohlekraftwerke für ei-
nen längeren Zeitraum laufen zu lassen. Verzögerun-
gen bei der stilllegung von Kraftwerken dürfen aber
nicht dazu führen, dass die Hilfen zur bewältigung des
strukturwandels komplett ausgesetzt werden. Pla-
nungssicherheit für die akteure ist hier unabdingbar.
insgesamt trägt der ausstiegsplan nach dem Kohle-
ausstiegsgesetz den großen unterschieden hinsicht-
lich emissionen, Wirtschaftlichkeit und struktur der
braun- und steinkohlekraftwerksstandorte rech-
nung. bereits der bericht der Kohlekommission sah
vor, den ausstieg für braunkohle und steinkohle mit
unterschiedlichen maßnahmen umzusetzen. bei der
braunkohleverstromung bilden die Kraftwerke und
die tagebaue eine ökonomische einheit, während
steinkohle aus dem ausland importiert und durch ei-
ne Vielzahl von betreibern verstromt wird.

Belastungen vermeiden die geplante schrittweise
stilllegung der steinkohlekraftwerke birgt jedoch große
belastungen für die kommunalen Haushalte. denn sie
betreffen auch moderne Kraftwerksblöcke mit baujahr
2013 und später, an denen Kommunen durch ihre stadt-
werke in erheblichem umfang beteiligt sind. diese in-
vestitionen wären bei den von den Kommunen als viel
zu niedrig angesehenen stilllegungsprämien noch lan-
ge nicht refinanziert. so lässt das Kohleausstiegsgesetz
die Kommunen bei der frage, wie Klimaschutz, bezahl-
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barkeit von energie und Versorgungssicherheit in ein-
klang zu bringen sind, alleine. der Problematik haben
sich mittlerweile die landtagsfraktionen der Cdu, fdP
und sPd angenommen. sie fordern in einem Ände-
rungsantrag, das Kohleausstiegsgesetz in bezug auf
unter anderem eine auskömmliche entschädigungsre-
gelung für Kraftwerksbetreiber von steinkohlekraft-
werken nachzubessern.1

Weichen auf Landesebene stellen neben den
bundesgesetzlichen grundlagen sind landesrechtliche
maßnahmen und förderungen von enormer bedeu-
tung. für einen schnellen und effektiven strukturwan-
del müssen Planungsprozesse und genehmigungsver-
fahren beschleunigt werden. Verlässliche rechtliche
und finanzielle rahmenbedingungen sind zwingende
Voraussetzung für das gelingen des strukturwandels.
das land nrW hat die Zrr beauftragt, die Verteilung
der bundes- und landesfördermittel zu gewährleisten.
in dieser als gmbH aufgebauten einrichtung waren
zunächst aber keine kreisangehörigen Kommunen
vertreten. nach anhaltender Kritik des städte- und ge-
meindebundes nrW und der anrainerkonferenz der
an den tagebau angrenzenden Kommunen wurde in
einer gemeinsamen sitzung des aufsichtsrats und der
gesellschafter der Zrr am 10. oktober 2019 beschlos-
sen, dass die anrainerkonferenz als beirat beratend an
die Zrr angegliedert wird. die anrainerkommunen er-
halten nun auch aus der mitte der anrainerkonferenz
heraus insgesamt drei sitze und stimmen im auf-
sichtsrat der Zrr.
die personelle und finanzielle ausstattung der Zu-
kunftsagentur wird von landesseite weiter erhöht.
anfang 2020 hat sie ein aus der region heraus gestal-
tetes Wirtschafts- und strukturprogramm für das
rheinische revier vorgelegt. die Zrr wird fortan von
mehreren facharbeitskreisen - sogenannten revier-
knoten - unterstützt.
für die Weiternutzung der jetzigen steinkohlekraft-
werksstandorte nimmt die business metropole ruhr
(bmr) eine tragende rolle als koordinierende stelle
ein. in einem ersten strategieprozess wurden bereits
vier kommunale Handlungsfelder festgelegt: flä-
chenentwicklung, mobilität und infrastruktur, ener-
gie und Klimaschutz sowie innovation und bildung.
den betroffenen Kommunen steht ein Projektbüro
der bmr zur Verfügung, das sie bei der erarbeitung
integrierter regionaler Handlungskonzepte und bei
der erstellung konkreter Projektskizzen unterstützt.

Verband engagiert Wiederholt hat sich das Prä-
sidium des städte- und gemeindebundes nrW mit
der thematik befasst und sich im Juni 2019 einstim-
mig auf einen umfassenden beschluss geeinigt 
(s. Kasten). in seiner jüngsten sitzung im november
2019 begrüßte das Präsidium die absicht der lan-
desregierung, den vom Kohleausstieg im rheini-
schen revier betroffenen Kommunen in der Zrr

mitspracherechte einzuräumen und mit dem soge-
nannten entfesselungspakt iV die Vereinfachung
von Planungs- und genehmigungsverfahren und
die neuansiedlung von gewerbeflächen voranzu-
treiben.
allerdings fehlt es weiter an fachpersonal in den vom
strukturwandel besonders betroffenen Kommunen,
um überhaupt förderfähige Projekte zu planen und
umzusetzen. diese einschätzung wird auch von den
regierungsfraktionen in ihrem antrag vom 5. novem-
ber 20192 geteilt. danach sollen die Kommunen und
die für die genehmigungen zuständige bezirksregie-
rung für die umsetzung von Projekten im rahmen des
strukturwandels mit mehr Personal ausgestattet wer-
den. dennoch wird anscheinend seitens des Wirt-
schaftsministeriums nrW eine Pool-lösung präferiert,
wonach die Planer an der Zrr angesiedelt sind und für
Projekte von Kommunen abgerufen werden können.
diese zentrale struktur wird aber bei Weitem nicht
ausreichen, um nachhaltige Konzepte für einen ge-
lingenden strukturwandel in den anrainerkommu-
nen zu entwickeln. gefordert sind die unmittelbar
betroffenen Kommunen, die als Kerngeschäft die
Planungshoheit ausüben und am besten wissen,
welche ideen - etwa zur ausweisung von gewerbe-
gebieten vor ort - realisiert werden sollten. Hierfür
benötigen sie zwingend das erforderliche fachper-
sonal und eine adäquate finanzielle unterstützung
durch das land. ◼

1 drucksache 17/8821 als Ände-
rungsantrag zu drucksache
17/8776
2 drucksache 17/7764

StGB NRW-Präsidium zum Kohleausstieg 
das Präsidium des städte- und gemeindebundes nrW hat am 17. Juni 2019 in
grevenbroich einen umfassenden beschluss zum Kohleausstieg und struk-
turwandel im rheinischen revier gefasst. Zu den einstimmig gefassten er-
wartungen und forderungen gehören:

•   sicherstellung der mittel von mindestens 40 milliarden euro 
•   Verzicht auf eine Kofinanzierung bei bundesmitteln 
•   zügiger abschluss insbesondere des strukturstärkungsgesetzes Kohlere-

gionen, des staatsvertrages zwischen bund und revierländern und der Ver-
einbarung von bund mit energieunternehmen zur stilllegung von Kraft-
werken und tagebauen 

•   einbeziehung der betroffenen gemeinden und gemeindeverbände bei der
bund-ländervereinbarung

•  aufbau eines strukturfonds und eines regionalen förderprogramms und
einrichtung eines Härtefallfonds 

•   beschleunigungen der genehmigungs- und Planungsverfahren in den be-
reichen bau, Verkehr, netze, anlageplanung und 5g-netze 

•   Vereinfachung bei der ausweisung von gewerbe- und industrieflächen 
•   einrichtung eines grundstückfonds und Vorsehen eines Vorkaufsrecht für

bergbaulich genutzte grundstücke
•  ausstattung der betroffenen Verwaltungsbehörden mit ausreichendem

Personal 
•   entwicklung eines mobilitätskonzeptes 
•   ausbau schneller breitbandnetze 

ZUR SACHE 
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nrW setzt auf einen lokal 
getragenen Strukturwandel
Der Kohleausstieg im Rheinischen Braunkohlerevier und im Ruhrgebiet
ist eine große Herausforderung und zugleich eine Chance zur
Transformation

nordrhein-Westfalen ist industrie- und energie-
land nummer eins. die Kohlevorkommen im
rheinischen braunkohlerevier und im ruhrge-

biet waren lange Zeit grundlage für energiegewin-
nung und industrielle Wertschöpfung und damit für
den Wohlstand der menschen. nach wie vor wird in
keinem anderen bundesland mehr energie umgewan-
delt und genutzt als hier, nirgends findet sich mehr
energietechnologische Kompetenz.
im Zuge des ausstiegs aus der Kohleverstromung
ist nordrhein-Westfalen in besonderem maße vom
strukturwandel betroffen. die bevorstehende und
schon begonnene transformation wollen wir mit
den richtigen rahmenbedingungen begleiten und
die Chancen für das rheinische revier und das
ruhrgebiet, aber auch für die wirtschaftlich erfolg-
reiche entwicklung des gesamten landes in den
blick nehmen. 

Rahmenbedingungen anfang 2019 wurde der ab-
schlussbericht der von der bundesregierung einge-
setzten Kommission „Wachstum, strukturwandel
und beschäftigung“ vorgelegt, deren Verhandlungen
das land nordrhein-Westfalen aktiv begleitet hat. bei
umsetzung der empfehlungen der Kommission wird
die stromerzeugung aus hiesigen Kohlekraftwerken
bis 2030 um bis zu 70 Prozent reduziert, der Co2-aus-
stoß aus der Kohleverstromung sinkt um bis zu 80
millionen tonnen jährlich. damit wird nordrhein-
Westfalen zum Vorreiter beim Klimaschutz. 
bei der umsetzung der empfehlungen muss es da-
rum gehen, die erreichung ehrgeiziger Klimaziele mit
einer weiterhin bezahlbaren und zuverlässigen ener-
gieversorgung zu kombinieren, Planungssicherheit
für die marktakteure zu schaffen und einen sozial-
verträglichen strukturwandel in den betroffenen re-
gionen einzuleiten. die schaffung der gesetzlichen

Christoph Dammer-
mann ist staatssekretär
im ministerium für
Wirtschaft, innovation,
digitalisierung und
energie des landes
nrW

DER AUTOR

Die Landesregierung
NRW will den Struktur-

wandel im Zuge des
Ausstiegs aus der 

Kohleverstromung 
aktiv gestalten
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grundlagen für den Kohleausstieg und die geplanten
strukturhilfen durch die bundesregierung ist daher
geboten.
der Herausforderung der transformation des energie-
systems stellen wir uns als landesregierung mit der
klaren Zielrichtung, die dimensionen Versorgungssi-
cherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz gleicher-
maßen zu berücksichtigen. im vergangenen Jahr ha-
ben wir die im dialog mit energiewirtschaft und
industrie erarbeitete „energieversorgungsstrategie
nrW“ veröffentlicht. mit diesem fahrplan in 17 Hand-
lungsfeldern stellen wir die Weichen für eine sichere,
bezahlbare und klimaverträgliche energieversorgung.

Rolle der Kommunen strukturwandel ist kein
„top-down-Prozess“: erfolgreiche strukturpolitik
wird von den betroffenen regionen und Kommunen
selbst entwickelt und getragen. die lokalen und re-
gionalen akteure - die unternehmen, die kommuna-
len Wirtschaftsförderer, die Vertreterinnen und Ver-
treter der Wirtschaftskammern, die lokalpolitik und
die engagierten bürgerinnen und bürger - kennen ih-
re region am besten. sie können ihre stärken identi-
fizieren und entwicklungspotenziale heben. 
Wo netzwerke aktiviert und Projektkonsortien zusam-
mengeführt werden, können synergieeffekte realisiert
werden. Vor allem aber kann und muss akzeptanz vor
ort mit entsprechenden beteiligungsprozessen ge-
schaffen und gesichert werden. der gestaltung des
durch den Kohleausstieg im rheinischen revier und
im ruhrgebiet ausgelösten strukturwandels wurde
der leitgedanke einer breit und lokal getragenen ent-
wicklung zugrunde gelegt: die Kommunen werden
über den gesamten Prozess eine zentrale rolle haben.

Rheinisches Revier mit der Zukunftsagentur rhei-
nisches revier hat die region eine lokal verortete,
zentrale steuerungsinstanz eingerichtet, die von den
gebietskörperschaften, den industrie- und Handels-
kammern, den Handwerkskammern und den ge-
werkschaften getragen wird und die die aktivitäten
und akteure des strukturwandels vor ort bündelt.
als einheitlicher ansprechpartner vertritt sie die in-
teressen und bedarfe des reviers an den schnittstel-
len zu übergeordneten ebenen und behörden sowie
zum tagebautreibenden Konzern.
die betroffenen städte und gemeinden, die teilregio-
nalen, interkommunalen Verbünde und akteure so-
wie die Zivilgesellschaft werden im rahmen verschie-
dener gremien und formate eingebunden. die
Zukunftsagentur ist verantwortlich für die erarbei-
tung einer strategie für den strukturwandel und de-
ren operationalisierung und umsetzung im rahmen
eines Wirtschafts- und strukturprogramms. die be-
teiligungsorientierung wird durch die arbeit themen-
bezogener „revierknoten“ gewährleistet, die die
fachakteure zusammenbringen und einzelne the-
menschwerpunkte entwickeln. 

um den strukturwandel als Chance für eine zukunfts-
orientierte entwicklung der regionen zu nutzen, ver-
folgen wir als landesregierung im ruhrgebiet und im
rheinischen revier einen stärkenorientierten Wirt-
schaftsförderungsansatz. im rheinischen revier ha-
ben die kommunalen akteure schon frühzeitig vier
Zukunftsfelder identifiziert, in denen die region be-
sondere stärken und Kompetenzen aufweist.

Vier Zukunftsfelder mit dem Zukunftsfeld „ener-
gie und industrie“ wird sich das revier als raum po-
sitionieren, in dem lösungen zur gewährleistung von
Versorgungssicherheit in einem auf erneuerbaren
energien basierenden energiesystem entwickelt, her-
gestellt und vermarktet werden. mit dem Zukunfts-
feld „ressourcen und agrobusiness“ fokussiert sich
die region auf technische und gesellschaftliche lö-
sungen für geschlossene stoffkreisläufe, die basis für
effiziente Verwertungskaskaden und damit für eine
nachhaltige ressourcennutzung sind.
im Zukunftsfeld „innovation und bildung“ sollen eine
ausgeprägte gründungs- und transferkultur etabliert
und leistungsfähige strukturen für einen effektiven
und systematischen Wissens- und technologietrans-
fer aufgebaut werden. große Potenziale liegen dabei
in der lokalen Hochschul- und Wissenschaftsland-
schaft des rheinischen reviers, etwa in den bereichen
digitalisierung und Künstliche intelligenz.
im Zukunftsfeld „raum und infrastruktur“ wird die
Weiterentwicklung der siedlungen und mobilitätslö-
sungen mit dem anspruch verknüpft, wegweisende
schritte in eine innovative und klimafreundliche Zu-

Ein Sofortprogramm für
das vom Braunkohle-
ausstieg betroffene
Rheinische Revier soll
Wirtschaft und
Innovation in der
Region stärken
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kunft mit hoher lebensqualität zu gehen. die ambi-
tionierte raumentwicklung und der ausbau der in-
frastrukturellen anbindungen haben dabei auch
zum Ziel, die attraktivität des rheinischen reviers
für betriebsansiedlungen und fachkräfte zu stei-
gern.

Ruhrgebiet im ruhrgebiet hat die landesregierung
einen strategieprozess angestoßen, in dem die Kom-
munen und Kreise der standorte von steinkohle-
kraftwerken ein regionales Handlungskonzept erar-
beiten. das Konzept wird zielgenau die stärken der
fünf standortkommunen und der region in Projekt-
feldern wie nachhaltige flächenentwicklung, ener-
gie und Klimaschutz, mobilität und infrastruktur
oder innovation und bildung aufgreifen und weiter-
entwickeln. als landesregierung werden wir die
Kommunen gezielt und bedarfsgerecht dabei unter-
stützen, beschäftigung und Wertschöpfung zu stär-
ken und zu sichern.
dynamik und Wandel sind themen für alle regionen,
teilräume und Kommunen. Jede region hat im laufe
der Zeit Veränderungen ihrer wirtschaftlichen struk-
tur erlebt. nordrhein-Westfalen hat erfahrung mit
transformationsprozessen, die nun angesichts der
tiefgreifenden Veränderung, die der Kohleausstieg
mit sich bringt, eingebracht werden kann. 

der strukturwandel ist eine Herausforderung für die
menschen und die unternehmen, für Verwaltung
und Politik. in ihm liegen aber auch entwicklungs-
möglichkeiten, die wir durch die richtigen rahmen-
bedingungen in der energie- und strukturpolitik,
durch die unterstützung eines von der region selbst
entwickelten und getragenen Prozesses und durch
die einbindung und aktivierung der menschen und
unternehmen umsetzen wollen. basierend auf dieser
Perspektive begreifen wir den strukturwandel als
Chance, die es in gemeinsamer anstrengung zu er-
greifen gilt. ◼

globalisierung, technischer fortschritt, neue
digitale geschäftsmodelle oder einfach die
mit praktisch jeder tarifrunde steigenden

lohnkosten - unsere Wirtschaftsstruktur ist vielfälti-
gen einflüssen ausgesetzt, die einen ständigen Wan-
del verursachen. manche regionen wie das amerika-
nische silicon Valley oder in deutschland der raum
münchen setzen sich an die spitze dieser entwick-
lung und können die höchsten einkommen generie-
ren, während andere dies nicht schaffen.
Häufig sind ländliche regionen weniger wirtschafts-
stark und drohen zurückzufallen. die metropolen gel-
ten hingegen als triebfeder des strukturwandels mit
den modernsten industrien, und - zunehmend - den
wertschöpfungsstärksten dienstleistungen. 

Die Zeche Zollverein in Essen ist heute Weltkulturerbe und
steht für den regionalen Strukturwandel im Ruhrgebiet
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einen gelingenden 
Strukturwandel 
Innovationsnetzwerke aus Wirtschaft und Wissenschaft,
eine Stärkung der Gründerkultur sowie eine
investitionsorientierte Regionalpolitik können Regionen
wirtschaftlich voranbringen

Dr. Klaus-Reiner Röhl
ist senior economist
mit schwerpunkt
strukturwandel und
Wettbewerb beim in-
stitut der deutschen
Wirtschaft
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Jahrzehntelang war die Steinkohle der Motor der deutschen Industrie und zog Tausende von
Menschen in die Städte an Ruhr und Emscher
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Situation in Deutschland Während dieses narrativ
für die usa, großbritannien oder frankreich weitge-
hend zutrifft, ist die regionale situation in deutschland
sehr differenziert. eine reihe ländlicher regionen wei-
sen starke, oft mittelständische industrieunternehmen
auf, während der größte deutsche ballungsraum - das
ruhrgebiet - wirtschaftlich eher schwach ist, da der
strukturwandel weg von der montanindustrie trotz gu-
ter ansätze insgesamt bislang nicht erfolgreich war.
in diesem Kontext stellt sich die frage, welche erfolgs-
faktoren für einen gelingenden strukturwandel identi-
fiziert werden können. um dies zu klären, gibt es
grundsätzlich zwei mögliche Herangehensweisen:
man analysiert, welche faktoren die besonders erfolg-
reichen regionen auszeichnen, oder man schaut, wel-
che instrumente die regionalpolitik für strukturschwä-
chere regionen entwickelt hat, und inwieweit diese zu
einer positiven entwicklung beigetragen haben. 
beide Perspektiven sollen kurz vorgestellt werden,
denn eine Konzentration auf wenige „Winner“-regio-
nen übersieht möglicherweise wichtige erfolgsfakto-
ren für anders strukturierte gebiete, und eine argu-
mentation allein anhand der instrumente der
praktizierten regionalpolitik erscheint einseitig auf die
schwächeren regionen fokussiert. 

Bildung und Innovation die technologisch und
wirtschaftlich führenden regionen zeichnen sich
durch eine hohe Wissensorientierung ihrer Wirtschaft
aus, die auf starken bildungseinrichtungen basiert.
forschungsinstitute, universitäten und innovations-
starke unternehmen sind eng vernetzt und bilden ein
„innovatives milieu“, das laufend neuerungen hervor-
bringt. dies gilt oft für führende globale metropolen
wie new York, london oder Paris und natürlich für die
san franzisco bay area mit dem silicon Valley. Hier ar-
beiten besonders viele Hochqualifizierte.
eine überdurchschnittliche Produktivität erreichen
aber auch Cluster bestimmter branchen, etwa der
raum stuttgart mit seiner autoindustrie. in diesem

sinne war auch das ruhrgebiet von seiner entste-
hungszeit bis nach 1950 eine erfolgreiche region, ge-
prägt von der überdurchschnittlich produktiven mon-
tanindustrie. mit deren niedergang gelang es jedoch
nicht, rechtzeitig neue branchen aufzubauen, was die
gefahren der monostrukturierung illustriert.
strukturprägende Cluster können aber auch in länd-
lichen oder teilverdichteten regionen erfolgreich
sein. man denke an den maschinenbau und die Zulie-
ferindustrie in baden-Württemberg oder teilen bay-
erns oder die möbelindustrie und den landmaschi-
nenbau im nördlichen Westfalen. 
Wenn bildung, innovationen und industriecluster
standortprägend in erfolgreichen regionen sind,
kann man sie dann auch als instrumente einsetzen
oder fördern, um regionen erfolgreich zu machen?
oder anders gefragt: Wieso gelingt es manchen re-
gionen, wie dem früheren schiffbau- und textilstand-
ort boston in nordosten der usa, sich immer wieder
neu zu erfinden und innovationsstark zu bleiben,
während andere regionen wie detroit mit dem nie-
dergang ihrer strukturbestimmenden branche ab-
steigen? 

Strukturwandel im Ruhrgebiet im ruhrgebiet
wurde in den 1960er-Jahren mit der gründung von
universitäten und Hochschulen begonnen, als der
rückgang der Kohleförderung bereits eingesetzt hat-
te. dies war für die größte urbane region deutsch-
lands spät, bezogen auf den einsetzenden struktur-
wandel allerdings eigentlich nicht zu spät. 
Heute verfügt die region über etwa 20 Hochschul-
standorte und 60 forschungsinstitutionen. mit dem
technologiezentrum dortmund wurde innerhalb
von 35 Jahren in Kooperation mit der technischen
universität einer der größten technologieparks
deutschlands mit 13.500 beschäftigten in etwa 230
unternehmen aufgebaut. auch in bochum gibt es
forschungsstarke ansiedlungen rund um die dortige
ruhr-universität. 
doch die ausstrahlungseffekte dieser „leuchttürme“
reichten bislang nicht aus, um für die gesamtregion
mit über fünf millionen einwohnerinnen und einwoh-
nern in 13 großstädten und 40 weiteren Kommunen
eine trendwende herbeizuführen. das bruttoinlands-
produkt je einwohnerin und einwohner liegt 16 Pro-
zent niedriger als im bundesdurchschnitt und der an-
teil der beschäftigten, die sich mit forschungs- und
entwicklungsaufgaben befassen, liegt weit unter dem
deutschen durchschnitt. dies zeigt, wie groß das be-
harrungsvermögen der früheren, auf bergbau und
stahlerzeugung ausgerichteten struktur ist.

Gründerkultur es gibt noch immer zu wenig mit-
telständische unternehmen und zu wenig innovative
gründungen, die zu Wachstumsunternehmen heran-
wachsen. das Vorhandensein einer gründerkultur
kann deshalb als weiterer erfolgsfaktor identifiziert
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sucht sein Glück

längst nicht mehr
in der Steinkohle
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werden. die erfolgreichen regionen weisen immer
auch eine Vielzahl wachstumsstarker „start-ups“ auf.
bis - einige wenige - start-ups zu größeren wert-
schöpfungsstarken unternehmen herangewachsen
sind, die einer ganzen region neue impulse verleihen,
kann jedoch viel Zeit vergehen. man denke an die
deutsche start-up-metropole berlin: die Hauptstadt-
region liegt beim Kernkriterium bruttoinlandspro-
dukt je einwohnerin und einwohner noch immer
knapp unter dem deutschen durchschnitt, obwohl
der „berlin-Hype“ nun schon mindestens zwölf Jahre
andauert und hohe investitionen in die dortigen
start-ups geflossen sind.

Investitionsförderung bei der in deutschland seit
fünf Jahrzehnten praktizierten regionalpolitik im
rahmen der gemeinschaftsaufgabe zur Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur (grW) han-
delt es sich im Kern um ein Konzept für ländliche re-
gionen mit entwicklungsrückstand, auch wenn es im
ruhrgebiet zur förderung des strukturwandels einer
urbanen region und in den neuen bundesländern
flächendeckend für stadt und land angewendet
wird.
im mittelpunkt steht die förderung von investitio-
nen in der industrie. dies soll überdurchschnittlich
bezahlte arbeitsplätze schaffen und eine stärkung
der regionalen Wertschöpfung herbeiführen. nach
der exportbasistheorie verspricht man sich hiervon
aufgrund des überregional ausgerichteten absatzes
der Produkte einen multiplikatoreffekt auf Zulieferer
und dienstleistungen in der regionalen Wirtschaft.
als bund-länder-aufgabe wird die grW je zur Hälfte
vom bund und vom jeweils betroffenen bundesland
finanziert. für die investitionsförderung in den neu-
en bundesländern zeigen untersuchungen, dass die-
se zur steigerung der industriellen bruttowertschöp-
fung beigetragen hat und deshalb als instrument der

regionalpolitik positiv zu bewerten ist. 2018 betrug
der bruttowertschöpfungsanteil des Verarbeitenden
gewerbes in den fünf ostdeutschen flächenländern
wieder knapp 19 Prozent. dies waren zwar noch im-
mer 5,5 Prozentpunkte weniger als in Westdeutsch-
land, die starke deindustrialisierung der nachwen-
dejahre wurde jedoch erfolgreich überwunden. 
generell können gute investitionsbedingungen des-
halb als ein wesentlicher bestandteil positiver
standortfaktoren für region gelten. Hierzu gehören
neben fördermaßnahmen für investitionen auch die
Höhe der gewerbesteuern, die bereitstellung geeig-
neter gewerbeflächen und schnelle genehmigungs-
verfahren.

Ausbau der Infrastruktur ergänzend erfolgt ein
ausbau der infrastruktur, um die erreichbarkeit der
strukturschwachen regionen zu erhöhen. nach 1990
lag der schwerpunkt auf einem ausbau der seit 1945
gekappten oder vernachlässigten ost-West-Verbin-
dungen, um ostdeutsche regionen besser an die
westdeutschen Wirtschaftszentren anzubinden. 
neben den vom bund finanzierten überregionalen
Verkehrswegen wird im rahmen der grW auch die
wirtschaftsnahe infrastruktur gefördert, etwa durch
die erschließung von gewerbegebieten oder die un-
terstützung von überbetrieblichen ausbildungsstät-
ten. ein drittel der grW-mittel von 1,2 milliarden euro
pro Jahr entfällt auf diesen bereich, die restlichen
zwei drittel sind unternehmensbeihilfen. 
die investitionsorientierte regionalpolitik hat die re-
gionalen gegensätze in deutschland zwar nicht über-
winden können; anders als vielfach behauptet, wach-
sen sie aber auch nicht an. beim bruttoinlandsprodukt
je einwohnerin und einwohner und bei der arbeitslo-
senquote gab es seit der Jahrtausendwende sogar ei-
ne Konvergenz, denn die schwächeren regionen ha-
ben sich den wirtschaftsstarken Zentren angenähert.
einen erheblichen rückstand gibt es aber noch beim
ausbaustand der breitbandnetze, was auch die un-
ternehmen auf dem land behindert. 

Unternehmerische Innovationen die schaf-
fung von arbeitsplätzen in strukturschwachen re-
gionen stößt hingegen zunehmend an ihre grenzen:
aufgrund der guten Wirtschaftsentwicklung der
letzten zehn Jahre und der ungünstigen demografie
wird es immer schwieriger, geeignete fachkräfte zu
finden. 
um den Produktivitätsrückstand zu verringern, soll-
ten daher unternehmerische innovationen stärker in
den fokus der regionalen förderung rücken. dies ist
ein erfolgsfaktor, der für führende metropolen wie
für strukturschwache gebiete gleichermaßen wich-
tig ist. die konkreten ausprägungen können aller-
dings durchaus unterschiedlich ausfallen, je nach-
dem, ob eine region an der spitze des technischen
fortschritts steht oder aufholen muss. ◼

Die Halde Haniel
mit dem offenen
Amphitheater ist ein
Beispiel für den
Strukturwandel im
Ruhrgebiet
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Nach dem Ende des Steinkohlebergbaus Anfang der 2000-Jahre in Bergkamen hat
die Stadt Strategien für einen erfolgreichen Strukturwandel entwickelt und zum
Teil bereits umgesetzt

Von der ehemaligen Kohle- zur
künftigen Wasserstadt 

bergkamen hat etwa 50.000 einwohnerinnen und
einwohner und liegt im Kreis unna am ostrand
des ruhrgebiets zwischen den großstädten

dortmund und Hamm. bis in die 1980er-Jahre konnte
sich die stadt mit zwei fördernden steinkohle-schacht-
anlagen und etwa 12.000 arbeitsplätzen - zu einem
großen teil allerdings einpendlerinnen und einpendler
- als wohl größte bergbaustadt europas bezeichnen. 
diese Zeit ist vorbei. 2001 wurde die letzte tonne stein-
kohle auf dem stadtgebiet gefördert und 2010 ging
mit der schließung des bergwerkes ost die Ära des
bergbaus in der gesamten region endgültig zu ende.
lediglich ein 800-megawatt-Kohlekraftwerk - laufzeit
unklar - knüpft an die bergbauzeit an. geblieben sind
noch etwa 20 arbeitsplätze der ruhrkohle, die sich
aber lediglich um die sogenannte Wasserhaltung, also
die betreuung der Pumpwerke zum abpumpen des
grubenwassers, kümmern. 
Hinterlassenschaften des bergbaus waren zunächst
mehrere ehemalige bergbauflächen als brachflächen
im stadtgebiet, ein brachliegender ehemaliger indus-
triehafen am datteln-Hamm-Kanal, etwa 200 Hektar
bergehalden, zahlreiche Zechensiedlungen sowie eine
arbeitslosigkeit, die zeitweise bei über 20 Prozent lag. 

Gestaltung des Strukturwandels Politik und Ver-
waltung der stadt haben sich zusammen mit der be-
völkerung den Herausforderungen des erzwungenen
strukturwandels aktiv gestellt. dabei konnte bergka-
men auf einige positive rahmenbedingungen aufbau-

en: der guten Verkehrsinfrastruktur, insbesondere mit
der lage im Kamener Kreuz der bundesautobahnen a1
und a2 mit zwei abfahrten auf dem stadtgebiet, zwei
bundesstraßen sowie landesstraßen, dem datteln-
Hamm-Kanal und der nähe zum flughafen dortmund.
gute bedingungen im industriellen sektor boten ein
großes unternehmen der chemischen industrie - ur-
sprünglich schering, heute bayer, als stabiler arbeit-
geber und ausbildungsbetrieb. stark unterstützend
wirkte auch die interkommunale Wfg - Wirtschafts-
förderungsgesellschaft für den Kreis unna. 
Priorität hatte von anfang an die Wirtschaftsförde-
rung durch eine Wiederbelebung der bergbaubra-
chen, aber auch die erschließung neuer gewerbege-
biete. entscheidend war dabei eine enge Kooperation
zwischen dem bei der stadt neu eingerichteten sach-
gebiet Wirtschaftsförderung - hier lag der schwer-
punkt auf bestandspflege und betreuung als Wirt-
schaftslotse innerhalb der stadtverwaltung - und der
Wfg, die aufgaben der erschließung und der überre-
gionalen Vermarktung übernahm. als entscheidend
erwies sich auch der gute Kontakt zu den fördermit-
telgebern auf der ebene der bezirksregierung und der
fachministerien.

Wiederbelebung von Brachflächen bei dreien
der ehemaligen bergbauflächen gelang rasch ein
Wiederbesatz mit gewerbeunternehmen - teils als
erweiterung oder umsiedlung vorhandener firmen,
teils als Zugewinn von außerhalb. dabei lag der

Roland Schäfer ist 
bürgermeister der
stadt bergkamen
und Präsident des 
städte- und gemeinde-
bundes nrW

DER AUTOR

Der brachgefallene
Industriehafen

Rünthe in der Stadt
Bergkamen wurde
zu einer modernen
Marina umgebaut 
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aufenthaltsqualität auf Hafenplätzen, auf denen re-
gelmäßig attraktive open-air-Veranstaltungen statt-
finden.
das noch in der umsetzung befindliche weitere
großprojekt der stadt ist die umwandlung der etwa
55 Hektar der ehemaligen schachtanlage Haus aden
in die Wasserstadt aden. dies ist ein echtes leucht-
turmprojekt. es umfasst einen binnensee, der eine
direkte schleusenfreie Verbindung zum datteln-
Hamm-Kanal erhalten wird, 300 Wohneinheiten so-
wie gewerbliche angebote am und auf dem Wasser.
die fertigstellung wird noch mehr als drei Jahre brau-
chen.
insgesamt konnte die arbeitslosenrate in bergkamen
auf aktuell acht Prozent gesenkt werden. dies ist
noch nicht zufriedenstellend, aber besser als 20 Pro-
zent arbeitslosigkeit.

Weitere Maßnahmen neben der klassischen
Wirtschaftsförderung lag ein weiterer schwerpunkt
der städtischen Politik auf der attraktivierung der
innenstadt, der sanierung von Zechensiedlungen
und der ausweisung von Wohngebieten für bezahl-
bare freistehende einfamilienhäuser, reihenhäuser
und doppelhaushälften.
die bergehalde - mit 148 meter über normalnull der
höchste geländepunkt im nordkreis unna - ist inzwi-
schen begrünt und bewaldet, mit Kunstwerken ver-
sehen und durch Wanderwege und landschaftsge-
staltung ein attraktives freizeitgebiet. der „grüne“
Charakter der stadt wird auch durch vier natur-
schutzgebiete und zahlreiche baumalleen sowie in-
nerstädtische Wald- und Parkanlagen betont.
Zur Verbesserung der außendarstellung der stadt
dient auch die förderung des radtourismus, die Ver-
deutlichung geschichtlicher besonderheiten der
stadt, wie dem größten römischen militärlager nörd-
lich der alpen, zahlreiche lichtkunstwerke im öffent-
lichen raum und regelmäßige interessante großver-
anstaltungen im laufe des Jahres. insgesamt ist
bergkamen im strukturwandel gut vorangekommen,
ohne bereits am Ziel zu sein. ◼

Auf dem 
Gelände der

alten Zeche Haus
Aden entsteht 

derzeit mit der Was-
serstadt Aden ein 

außergewöhnliches
Quartier

Mit einer Fläche von
140 Hektar bietet die
Bergehalde Großes
Holz heute über 
40 Kilometer 
Wanderwege

mehr als 100 gäste aus ganz nordrhein-Westfalen informierten sich
am 13. februar 2020 in dortmund beim 1. treffen des fachnetzwer-
kes fördermittelakquise für Kommunen und Kommunalunterneh-

men in nrW über aktuelle förderthemen. der beigeordnete Rudolf Graaff
(foto links) vom städte- und gemeindebund nrW als initiator des netzwerks
eröffnete das treffen. dem im Herbst 2019 von der Kommunal agentur nrW
gegründeten netzwerk gehören inzwischen rund 80 mitglieder an. das netz-
werk will nrW-Kommunen dabei unterstützen, im „fördermitteldschungel“
das richtige Programm zur finanzierung kommunaler Projekte zu finden. un-
terstützung erhalten Kommunen und kommunale unternehmen zu allen fra-
gen der Projektstruktur, der Projektskizze und der Projektressourcen. ◼

erstes treffen des Fachnetzwerks Fördermittelakquise 
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schwerpunkt auf kleineren und mittleren unterneh-
men, um eine krisenstabilere Wirtschaftsstruktur zu
erreichen. Wert wurde auch auf die ansiedlung von un-
ternehmen der Weiterbildung und umschulung gelegt
- ein für den erfolgreichen strukturwandel nicht uner-
heblicher aspekt. nicht alle flächen eigneten sich als
gewerbeflächen, so dass - nach bodensanierung - auch
Wohnbebauung ermöglicht wurde.
bei der Wiederbelebung der brachflächen wurden
durchaus unkonventionelle Projekte zum teil gegen er-
hebliche skepsis und Kritik aus der eigenen bevölke-
rung umgesetzt. so wurde der brachgefallene indus-
triehafen schrittweise in den wohl modernsten
sportboothafen nordrhein-Westfalens umgewandelt.
die marina rünthe verfügt über 300 liegeplätze mit
kompletter bootsinfrastruktur - slipanlage, bootskran,
bootstankstelle, sanitärgebäude, Winterlager, som-
merlager. und auf der landseite wurden über 30 fir-
men mit rund 800 arbeitsplätzen angesiedelt. darüber
hinaus entstanden auch gastronomieangebote und

         
       

         
   

        
        

      
       

        
        

       
    

      
       

        
       

 

          
       
        

         
       

           
      

       
      

        
         

        
        

         
       

       
    

 
  

 
  

 

    

      

        
       

      
       

         
       

       
   

 

      



Ob Hackerangriff, Verlust von sensiblen Daten, Klick auf infizierte 
E-Mail: Cyber-Risiken drohen in praktisch allen digitalisierten 
Prozessen von Kommunen – und sie wachsen mit zunehmender 
Digitalisierung und Vernetzung. 

Zum Schutz ihrer kommunalen Mitglieder hat die GVV-Kommunal- 
versicherung darauf reagiert und in Zusammenarbeit mit dem 
IT-Dienstleister Hiscox eine Cyber-Versicherung speziell für Kom-
munen und kommunale Unternehmen entwickelt. Sie übernimmt 
alle Cyber-Eigenschäden wie z. B. die Kosten der Datenwieder-
herstellung oder Lösegeld bei einer Cyber-Erpressung. Bei einer 
Datenrechtsverletzung sind die Kosten der anwaltlichen Prüfung 
von datenschutzrechtlichen Informationspflichten ebenfalls um-
fasst. Bei einer Betriebsunterbrechung wegen eines Cyber-An-
griffs besteht Versicherungsschutz für eine Entschädigung im ver-
einbarten Umfang. Als Besonderheit entfällt durch die pauschale 
Tagessatzentschädigung bei Kommunen zudem der Nachweis des 
konkreten Betriebsunterbrechungsschadens.

Weil nach einem Angriff jede Minute zählt, um die Auswirkungen 
zu begrenzen, bietet die Cyber-Police von GVV-Kommunal zusätz-
lich ein Servicepaket, das über die reine Versicherungsleistung 
hinausgeht. Dazu gehören u. a. Präventivmaßnahmen wie z. B. 
Schulungen oder die Entwicklung eines exklusiven Krisenplanes 
für den Fall der Fälle. Im Ernstfall werden die Geschädigten durch 
eine telefonische Soforthilfe unterstützt. Erfahrene Cyber-Kriesen- 
experten helfen hierbei, die Ursachen des Zwischenfalls schnellst-
möglich ausfindig zu machen und zu beseitigen.

Mit dem neuen Cyber-Produkt bietet GVV-Kommunal ihren Mit- 
gliedern auch die Möglichkeit, mit Hilfe des sogenannten cysmo®- 
Checks ihre von außen sichtbare IT-Angriffsoberfläche in Echtzeit 
bewerten zu lassen. Aktuelle Bedrohungen wie DDoS, Phishing, 
Exploits, Data Breaches und mehr werden dabei berücksichtigt und 
in einer Live-Risikoeinschätzung bewertet. Durch das Verfahren 
werden diverse online einsehbare Informationen, die potenzielle 
Angriffspunkte darstellen, erfasst und bewertet.

Advertorial

GVV-Kommunalversicherung VVaG
Aachener Straße 952–958
50933 Köln
Telefon: 0221 4893-0
E-Mail: info@gvv.de

Bei Ersatzansprüchen Dritter: die Cyber-Haftpflichtversicherung

GVV-Kommunal: kompetenter Partner in der digitalen Welt

Über die Absicherung von eigenen Schäden hinaus können Kom-
munen und kommunale Unternehmen sich mit einer Cyber-Haft-
pflichtversicherung gegen Ersatzansprüche Dritter absichern, die 
durch einen Cyber-Zwischenfall entstehen. Eingeschlossen ist hier 

eine Werbehaftpflicht, die bei einer Verletzung von Urheber- und 
Persönlichkeitsrechten, z. B. Bildrechten auf der Website, weiter-
hilft. Die Cyber-Haftpflichtversicherung wird als Zusatzoption zur 
allgemeinen kommunalen Haftpflichtversicherung angeboten.

www.gvv.de/cyber-versicherung
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Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier hat das „Revierjahr 2020“ ausgerufen
und ein breit angelegtes Konsultations- und Beteiligungsverfahren für
Menschen und Wirtschaft gestartet

das „revierjahr 2020“ – vom plan zur tat

im „revierjahr 2020“ passiert entscheidendes: Jetzt
werden die Weichen für die Zukunft gestellt. der
deutsche bundestag wird voraussichtlich im mai

über das Kohleausstiegsgesetz und das strukturstär-
kungsgesetz entscheiden. das inkrafttreten dieser
gesetze ist die Voraussetzung für die zügige umset-
zung des gesamten strukturwandels im rheinischen
revier.
der strukturwandel kann kommen - die region hat
sich dafür gut aufgestellt. im Herbst 2019 wurde von
einem breiten bündnis von akteuren ein Wirtschafts-
und strukturprogramm (WsP) 1.0 für das rheinische
Zukunftsrevier erarbeitet. es bildet eine tragfähige
grundlage für die definition von förderkriterien und
beschreibt, wie die region in 20 Jahren aussehen
könnte. 
die aufgabe der Zukunftsagentur und der gesamten
region ist riesig: die 14 milliarden euro, die der bund
bereit ist, bis 2038 in den strukturwandel im rheini-
schen revier zu investieren, sollen koordiniert und
nach gemeinsam erarbeiteten Kriterien fair und sinn-
voll vergeben werden. alle geförderten Projekte sol-

len auf neue Wertschöpfung und neue arbeitsplätze
„einzahlen“.

Zukunft durch Partizipation das „revierjahr
2020“ bildet das dach für zahlreiche aktivitäten, die
den strukturwandel anstoßen. so wird dieses Jahr im
rheinischen revier zum beispiel ein Jahr der bürger-
beteiligung. dafür hat die Zukunftsagentur rheini-
sches revier gemeinsam mit einer Kommunikations-
agentur das Projekt „Zukunft durch Partizipation“ ins
leben gerufen - eine eigens für die bürgerbeteiligung
konzipierte Veranstaltungsreihe, die in vielen orten
des rheinischen reviers zwischen april und Juni 2020
station machen wird. die ergebnisse des beteiligungs-
prozesses fließen in die Überarbeitung des WsP ein.
im märz 2020 wird außerdem eine online-beteili-
gungsplattform installiert. dort können sich interes-
sierte bürgerinnen und bürger transparent und ver-
ständlich über den bisherigen und künftigen förder-
und beteiligungsprozess informieren und gleichzeitig
beteiligungsangebote wahrnehmen. Zudem soll die
Plattform als zentrale schnittstelle für die verschiede-

Ralph Sterck ist 
geschäftsführer der 
Zukunftsagentur 
rheinisches revier

DER AUTOR

Das durch Tagebaue
und Kraftwerke 

geprägte Rheinische
Revier steht 

angesichts des 
geplanten Kohleaus-

stiegs vor großen
Herausforderungen
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rheinisches revier:
www.rheinisches-
revier.de
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nen beteiligungsangebote im revier dienen und da-
durch einen Überblick über die Partizipationsmöglich-
keiten bieten.
der Konsultationsprozess mit der bevölkerung läuft
zunächst bis ende Juni 2020. Wichtig ist: die beteilig-
ten befassen sich ausschließlich mit der Zukunft des
rheinischen reviers. Politische diskussionen, die sich
auf die folgen des Kompromisses beziehen, den bund,
länder und energieunternehmen im Januar 2020 er-
zielt haben, können und sollen hier nicht das zentrale
thema sein - sie müssen im politischen raum erörtert
werden.

Konferenz der Anrainerkommunen die bürger-
meisterinnen und bürgermeister der 20 Kommunen,
die direkt am tagebaurand liegen oder einen Produk-
tionsstandort von rWe Power haben und dadurch die
Hauptlast des strukturwandels tragen, werden über
die sogenannte anrainerkonferenz eng in den ent-
scheidungsprozess eingebunden. dieser Kreis wird
sich ab märz 2020 mehrmals im Jahr zu intensiven ge-
sprächen treffen. drei Vertreter dieser anrainerkonfe-
renz sind im höchsten Kontrollgremium der Zukunfts-
agentur, dem aufsichtsrat, als stimmberechtigte
mitglieder vertreten.
im laufe des Jahres soll die Verbindlichkeit, die der
strukturwandel im rheinischen revier annimmt, in
form eines reviervertrags verständlich formuliert und
unterschrieben werden. die menschen im revier ha-
ben die erwartung, dass der Wandel, der in diesem Jahr
konkrete formen annimmt, unabhängig von künftigen
Wahlergebnissen auch umgesetzt wird. deswegen ist
es gut, dies in form eines Vertrags festzuhalten. durch
die unterzeichnung unter anderem durch ministerprä-
sident armin laschet wird sich das land nordrhein-
Westfalen langfristig in die Pflicht nehmen lassen.
ergänzend zum geplanten reviervertrag wird die lan-
despolitik im Jahr 2020 Präsenz zeigen: nrW-Wirt-
schaftsminister Prof. dr. andreas Pinkwart wird meh-
rere ministerreisen durchs rheinischer revier machen
und sich dabei einen persönlichen eindruck von der in-
novationskraft der region verschaffen.

Vom Revier zum InnovationValley für die men-
schen vor ort ist eine frage entscheidend: Wann ent-
stehen neue arbeitsplätze, die langfristig sicher und
inhaltlich spannend sind - nicht nur für akademikerin-
nen und akademiker in forschungseinrichtungen?
Wann wird das rheinische revier zum „innovation Val-
ley“ in bezug auf erneuerbare energien, bildung und
innovation, Kreislaufwirtschaft, infrastruktur und mo-
bilität? alle beteiligten können es kaum erwarten, ihre
ideen zum nutzen der region umzusetzen.
die Zukunftsagentur erhält fast täglich Zuschriften
von menschen, die eine idee haben. manchmal ist es
ein komplettes Konzept, manchmal nur eine Über-
schrift. bei den sogenannten revierknotenkonferen-
zen im Herbst 2019 kamen viele neue ideen zusam-

men. alle ideen werden in einem „Projektspeicher“ ge-
sammelt. bisher sind auf diese art etwa 500 Vorschlä-
ge zusammengekommen.

Förderung in zwei Stufen die fördermaßnahmen
im Jahr 2020 gliedern sich in zwei stufen: in der ersten
stufe geht es um etwa 40 Projekte, die auf der basis ei-
nes sofortprogramms des bundes bereits im Jahr 2019
ausgesucht wurden. sie werden bis zum 20. märz 2020
ihre Projektskizzen an die Zukunftsagentur schicken.
dann wird es ein bewertungsverfahren geben und en-
de mai 2020 wird der aufsichtsrat der Zukunftsagen-
tur über diese Projekte beraten und den besten Pro-
jekten das sogenannte regionalsiegel verleihen und
damit die Zusage geben, dass sie für das rheinische
revier gewünscht und gefördert werden. 
die zweite stufe besteht einerseits aus einem kom-
munalen entlastungspaket, das sich ausschließlich an
die 20 anrainerkommunen wendet. Wenn im mai
2020 die grundlegenden gesetze in berlin verabschie-
det worden sind, soll zeitnah ein förderaufruf seitens
der Zukunftsagentur erfolgen, auf den sich die anrai-
nerkommunen bewerben können. im Vorfeld berät die
Zukunftsagentur die gemeinden, damit sie in der lage
sind, das genehmigungsverfahren erfolgreich zu be-
stehen. die bezirksregierung plant, die formalen Hür-
den für die bearbeitung und bewilligung von förder-
mitteln extrem zu verschlanken. noch vor den
sommerferien sollen die förderzusagen an die Kom-
munen herausgehen.

Bei den Revierknoten-
konferenzen im Herbst 2019
kamen viele Vorschläge zur
künftigen Gestaltung der
Region zusammen
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die Förderzusagen an die Kommunen
sollen noch vor den Sommerferien 
herausgehen
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andererseits beginnt im Herbst 2020 das soge-
nannte regelprogramm. es wird Projektaufrufe für
die einzelnen Zukunftsfelder geben. in welcher rei-
henfolge dies geschieht, wird noch in den gremien
besprochen. in den Jahren 2020 bis 2022 werden
die ersten themenorientierten förderaufrufe ge-
startet. sie sollen im ein- oder zweijährigen turnus
wiederholt werden.

Auf dem Weg in die Zukunft im september
2019 haben sich verschiedene facharbeitskreise ge-
bildet. diese sogenannten revierknoten haben am
WsP 1.0 mitgeschrieben und gehen im Jahr 2020
nun an die umsetzung ihrer ideen. dazu stehen
zahlreiche expertentreffen und machbarkeitsstudi-
en auf der tagesordnung, die in diesem Jahr erst
wenig konkrete außenwirkung haben werden. aber
die „organisierte spurensuche nach der Zukunft des
rheinischen reviers“ hat begonnen.
einzelne leuchttürme, demonstratoren und star-
tervorhaben sind schon zu sehen: im bio-Ökono-
mierevier, im brainergy Park, im testcenter für au-
tonomes fahren in aldenhoven oder auf dem
forschungsflughafen merzbrück. der „gigawatt-
pakt“ mit dem Ziel ein gigawatt kohlendioxidfreien
stromerzeugung wird konkretere formen anneh-
men.
alle aktivitäten werden von der Zukunftsagentur
und der für den strukturwandel zuständigen stabs-
stelle im nrW-Wirtschaftsministerium transparent
kommuniziert. Wer sich informieren will, wird all-
gemeinverständliche informationen erhalten - in

digitaler und in gedruckter form, über die social
media-Kanäle der Zukunftsagentur und bei vielen
öffentlichen Veranstaltungen wie dem nrW-tag.
im Hintergrund wird dann die fassung 1.1 des Wirt-
schafts- und strukturprogramms erarbeitet. im Jahr
2022 wird, wenn alles läuft wie geplant, das land
auch eine internationale bau- und technologieaus-
stellung im rheinischen revier ausrufen. das wird
ein „schaufenster der Zukunft“, das alle leucht-
turmprojekte verknüpft und vorstellt. ◼

Das Aldenhoven Testing Center für autonomes Fahren 
gehört zu den Leuchtturmprojekten der Region
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Beim Strukturwandel setzen der Kreis Düren und seine
Kohle-Kommunen unter anderem auf den Tourismus, ein
attraktives Lebensumfeld und zukunftsweisende
Technologien

Stärken der region nutzen
und weiter entwickeln

Wer die dimension des Kohleabbaus im
rheinischen revier erfassen will, sollte ei-
nen ausflug zum indemann machen. seit

sommer 2009 steht die 36 meter hohe stählerne aus-
sichtsfigur auf der goltsteinkuppe, einer abraumhal-
de des rWe-tagebaues inden. der barrierefrei begeh-
bare indemann ist das Wahrzeichen für den
landschaftlichen Wandel der braunkohleregion im
Kreis düren. Von den Plattformen aus genießen die
besucherinnen und besucher weitreichende ausbli-
cke in die region und den angrenzenden tagebau in-
den.
neben dem tagebau inden betreibt rWe Power auch
den benachbarten tagebau Hambach sowie den ta-
gebau garzweiler, der unmittelbar jenseits der gren-

Josef Kreutzer ist
Pressesprecher des
Kreises düren

DER AUTOR

Der Indemann ist das
Wahrzeichen des 
indelandes und 
Symbol für den 

Strukturwandel der
Region
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ze des Kreises düren liegt. damit ist rWe einer der
größten arbeitgeber der region. tausende menschen
leben direkt oder indirekt von der braunkohle. doch
das vorzeitige ende der Kohleförderung in deutsch-
land ist beschlossene sache.

Entwicklungsgesellschaft auf den tag X, an dem
die gigantischen bagger und förderbänder ausgedient
haben, bereiten sich die tagebauanrainer seit Jahren
vor. anfang 2007 gründeten der Kreis düren und seine
Kohle-Kommunen gemeinsam mit der aachener Ka-
thy-beys-stiftung die entwicklungsgesellschaft inde-
land. aufsichtsratsvorsitzender ist von beginn an Wolf-
gang spelthahn, landrat des Kreises düren.
die indeländer machten sich vom start weg dafür
stark, dass der tagebau inden nicht trocken, sondern
nass rekultiviert wird und setzten sich durch. „damit
entsteht ein see von der größe des tegernsees“, ver-
deutlichte landrat spelthahn seinerzeit. das Wort te-
gernsee erzeugt bilder in den Köpfen. seen sind per-
fekte ausflugs- und urlaubsziele und begehrte
Wohnlagen. 
im Kreis düren weiß man das. der rursee, einer der
größten stauseen bundesweit, und der nationalpark
eifel, das einzige schutzgebiet der höchsten güteklas-
se in nordrhein-Westfalen, ziehen immer mehr men-
schen an, die die heimische Wirtschaft stärken. seit
Jahren verzeichnet der Kreis stetig steigende Über-
nachtungszahlen. 

Verein indeland Tourismus der touristische mag-
net im süden des Kreises wird perspektivisch drei
Pendants weiter nördlich erhalten. Zwar wird es Jahr-
zehnte dauern, bis die rekultivierung der tagebau-
landschaft vollendet ist, doch Chancen eröffnet diese
Perspektive schon heute. „Wir leben in einer der span-
nendsten regionen europas, denn wir haben die
Chance, unsere region ganz neu aufzustellen, sie
quasi neu zu erfinden“, unterstreicht spelthahn. 
so gründeten die indeländer mitte februar 2020 den
Verein indeland tourismus. „das ist ein meilenstein,
um die weitere freizeitwirtschaftliche entwicklung
der region voranzutreiben. der Verein wird dafür sor-
gen, dass wir die Potenziale des landschaftlichen
Wandels bestmöglich nutzen“, so der landrat.
bereits heute, lange bevor die ersten segelboote über
den inde- und den Hambacher see segeln und men-
schen sich ihren traum vom Haus am Wasser erfüllen
können, wirbt der Kreis düren um neubürgerinnen
und neubürger aus den umliegenden ballungsräu-
men. mit seinen aktuell 270.000 einwohnerinnen
und einwohnern ist der gut 940 Quadratkilometer
große Kreis unterdurchschnittlich dünn besiedelt, zu-
mal gut ein drittel dieser menschen in der Kreisstadt
düren lebt. erhebungen haben gezeigt, dass der Kreis
düren Platz für weitere 60.000 einwohnerinnen und
einwohner hat. 

Attraktives Lebensumfeld „Wir wollen bis 2025
auf 300.000 einwohnerinnen und einwohner wach-
sen, um unseren Kreis zu stärken“, ist spelthahns Ziel.
dazu wird seit einem Jahr eine professionelle Werbe-
kampagne konzipiert. sie soll den menschen in den
umliegenden ballungsräumen zeigen, dass das leben
im Kreis düren attraktiv ist.
die moderaten immobilienpreise sind ein beispiel da-
für. „Junge familien können sich bei uns noch den
traum vom eigenheim erfüllen. dabei profitieren sie
auch von den weitestgehend beitragsfreien Kinder-
tagesstätten“, so der landrat. „bei uns leben die men-
schen im grünen und brauchen dennoch auf nichts

Wo gigantische 
Bagger Braunkohle
fördern, entsteht 
perspektivisch ein See
von der Größe des 
Tegernsees
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der Kreis düren ist eine 
Hightech-region mit hochkarätigen 
Wissenschaftszentren

zu verzichten, da unsere infrastruktur stimmt. Ver-
kehrs-, bildungs- und ausbildungsangebote, medi-
zinische Versorgung, nahversorgung, schnelles in-
ternet, freizeit und erholung, Kunst und Kultur,
dorf- und Vereinsleben - alles ist da.“

Technologischer Fortschritt die Wachstumsini-
tiative des Kreises düren ist aber nur ein baustein
des strukturwandels. der Kreis düren ist eine High-
tech-region, in der mit dem forschungszentrum Jü-
lich und dem Campus Jülich der fH aachen zwei
hochkarätige Wissenschaftszentren ansässig sind.
Zudem gibt es zahlreiche spezialisierte mittelstän-
dische firmen.
auf der brache der ehemaligen steinkohlenzeche
emil mayrisch in aldenhoven hat der Kreis düren
das aldenhoven testing Center of rWtH aachen
university gmbH (atC) initiiert. gemeinsam mit der
aachener elite-uni wurde dort ein einzigartiges au-
totestcenter gebaut, das allen firmen offensteht.
alleinstellungsmerkmale des atC sind die galileo-
Pseudolitten. sie stellen die signale des künftigen
europäischen satellitensystems zur Verfügung. da-
mit können ingenieurinnen und ingenieure gPs-
unabhängige anwendungen für straßenfahrzeuge
entwickeln. 
Zudem gibt es auf dem gelände ein wirklichkeits-
nahes städtisches testumfeld. dort können for-
schende dank des vorhandenen 5 g-mobilfunknet-
zes autonom fahrende autos testen und
weiterentwickeln. die neu gegründete future mo-
bility Park gmbH dient dazu, benachbarte gewer-
beareale zu entwickeln und vermarkten.

Zukunftsweisende Vorhaben daneben setzt
der Kreis düren auf Wasserstoff als energieträger
für die mobilität von morgen. die förderzusage des
bundes zum bau der ersten von fünf geplanten
Wasserstofftankstellen ist anfang 2020 im Kreis-

haus eingegangen. der Kreis hat bereits erste Was-
serstoff getriebene fahrzeuge in seinen fuhrpark
aufgenommen. ein mit gleicher technik ausgestat-
teter triebwagen war mitte februar zur demons-
tration auf den gleisen der rurtalbahn unterwegs.
sobald die industrie liefern kann, stellt auch die
rurtalbus gmbH Wasserstoff getriebene omnibus-
se in dienst. 
Wegweisend sind auch die faktor X-Häuser im in-
deland. in einer indener siedlung leben menschen
in Häusern, die maximal ressourcenschonend sind:
beim bauen, Wohnen und anschließendem recy-
celn der baustoffe. dies wird in Zukunft auch ar-
beitsplätze schaffen. 

Angebote für Jung und Alt auch im bereich
„soziales“ hat der Kreis düren Zukunftsweichen ge-
stellt. als modellkommune des früheren landes-
projekts „Kein Kind zurücklassen“ haben der Kreis
und seine Kommunen die unterstützungsangebote
für Kinder und Jugendliche grundlegend neu ge-
dacht. netzwerke aus ehrenamtlichen und profes-
sionellen Kräften sorgen dafür, dass Kinder von der
geburt bis zu ihrem eintritt ins berufsleben zeitnah
die unterstützung erhalten, die sie benötigen, um
ihren Platz in der Welt zu finden. familien und eh-
renamtliche werden ausdrücklich wertgeschätzt.
ausgebildete ehrenamtliche sorgebeauftragte
kümmern sich in allen Kommunen darum, dass
menschen mit ihrem Kummer nicht allein bleiben. 
als einer von bundesweit zehn teilnehmenden im
Projekt „demografiewerkstatt Kommunen“ hat der
Kreis düren seit Jahren auch die immer älter wer-
dende bevölkerung im blick. die menschen in den
dörfern und städten werden professionell dabei
unterstützt, ihr Zusammenleben vor ort auf die
neuen Herausforderungen auszurichten. 
um dem absehbaren fachkräftemangel wirksam zu
begegnen, plant der Kreis düren eine 100 millio-
nen-euro-investition in seine vier berufskollegs. ei-
nes der Kollegs soll an zentraler stelle der Kreisstadt
neu gebaut werden. in ihm werden unter anderem
erzieherinnen ausgebildet, die sich um Kinder küm-
mern, für die der braunkohleabbau in der region
geschichten von oma und opa sind. ◼

Das Aldenhoven 
Testing Center auf
dem Areal einer 
stillgelegten Zeche
ist ein modernes,
interdisziplinäres
Testzentrum für 
Mobilität
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Wohnen, Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität und interkommunale
Zusammenarbeit sind die Leitziele, die Jüchen im Rahmen des anstehenden
Strukturwandels verfolgt

perspektiven einer Stadt am rande
von garzweiler

Jüchen liegt im südwestlichen teil des landes
nordrhein-Westfalens zwischen den städten
mönchengladbach, düsseldorf und Köln. die

stadt gehört zum rhein-Kreis neuss und ist dem re-
gierungsbezirk düsseldorf zugeordnet. am 1. Januar
2019 wurde die gemeinde zur stadt. Jüchen hatte am
30. Juni 2019 insgesamt 23.364 einwohnerinnen und
einwohner.

Folgen des Tagebaues seit den 1970er-Jahren ist
Jüchen direkt vom tagebau garzweiler betroffen. der
süden des stadtgebietes ist aufgrund des braunkoh-
lentagebaus nicht mehr besiedelt. die gesamtfläche
von Jüchen beträgt zurzeit 7.187 Hektar. Hiervon lie-
gen noch 2.601 Hektar im abbaugebiet, was 36,2 Pro-
zent der gesamtfläche der stadt entspricht. 
die ortsteile garzweiler, Priesterath, Holz, otzenrath
und spenrath sind umgesiedelt worden. Zum offiziel-
len ende der umsiedlung im Jahr 2008 betrug der
anteil der umsiedlerinnen und umsiedler im stadt-

gebiet etwa 20 Prozent. somit lebten zu diesem Zeit-
punkt 4.500 umsiedlerinnen und umsiedler in Jü-
chen.
Vom tagebau garzweiler gehen mittel- und unmit-
telbar lärm- und luftemissionen aus. eine unmittel-
bare emission ist die staubbelastung und hier insbe-
sondere die grobstaubbelastung. so führte ein
sturmereignis am 12. august 2019 im bereich der ort-
schaft Hochneukirch dazu, dass eine aus dem tage-
bau garzweiler aufziehende staubwolke als ver-
meintlicher großbrand gewertet wurde. erhebliche
lärmemissionen gehen vor allem bei störungen von
den bandanlagen im tagebaubetrieb aus. und auch
mittelbar, durch Veränderungen im überörtlichen
Verkehrsnetz oder durch den lkw-Verkehr zu den
rheinischen baustoffwerken, kommt es zu lärm-
emissionen. 

Handlungsprogramm und Leitziele das Hand-
lungsprogramm der nachhaltigkeitsstrategie der

Harald Zillikens ist
bürgermeister der
stadt Jüchen

DER AUTOR

Jüchen liegt an der
größten zusammen-
hängenden Braun-
kohlelagerstätte

Europas 
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Hierzu soll insbesondere neues bauland geschaffen
werden.

•   Wirtschaftspotenzial stärken und ausbauen der
strukturwandel stellt die stadt bei der Versorgung
mit gewerbeflächen vor neue Herausforderungen.
gebiete für flächenintensive Produktions- und lo-
gistikbetriebe werden südlich der a46 ausgewie-
sen werden. für verträgliche, kleinteilige betriebe
sollen angebote in den bestehenden siedlungs-
strukturen entwickelt werden. Handlungsaufträge
im leitziel „Jüchens Wirtschaftspotenzial stärken
und ausbauen“ sind etwa die umsetzung/erwei-
terung des interkommunalen gewerbe- und in-
dustriegebietes mit der stadt grevenbroich, die
realisierung eines innovationsparks erneuerbare
energien Jüchen und die umsetzung des soge-
nannten innovation Valley durch den Zweckver-
band „landfolge garzweiler“ im gebiet des heuti-
gen tagebaus.

•   Umwelt- und klimagerechte Stadt entwickeln im
rahmen des leitziels „Jüchen zur umwelt- und kli-
magerechten stadt entwickeln“ will die stadt bis
2030 die Co2-emissionen je einwohnerin und ein-
wohner auf 4,6 tonnen pro Jahr reduzieren. mit
dem Klimaschutzkonzept wurden bereits konkrete
maßnahmen entwickelt. das Konzept ist fortzu-
führen und umzusetzen. durch die anstehende re-
kultivierung der tagebauflächen entstehen im
stadtgebiet neue grünbereiche, wie zum beispiel
die umsetzung des sogenannten grünen bandes
durch den Zweckverband „landfolge garzweiler“
oder ein Waldvermehrungsprogramm unter be-
sonderer berücksichtigung klimafester baumar-
ten.

•   Zukunftsorientierte Mobilität gestalten im leitzielt
„eine zukunftsorientierte mobilität gestalten“ liegt
ein augenmerk künftig auf einem besseren ÖV-an-
gebot, fahrradfreundlichen bedingungen und den
ausbau der regionalen anbindung über alle Ver-

Der Tagebau Garzweiler
ist 48 Quadratkilometer
groß und erstreckt sich
zwischen den Städten
Bedburg, Grevenbroich,
Jüchen, Erkelenz und
Mönchengladbach

Über 36 Prozent
der Fläche der
Stadt Jüchen 

liegen im 
Abbaugebiet der

Braunkohle

die Stadt Jüchen verfügt 
über eine reihe von Standort-
vorteilen

stadt Jüchen aus dem Jahr 2018 bietet eine solide
grundlage für die künftige entwicklung der stadt und
ist weiterhin richtschnur der entwicklung Jüchens.
den Herausforderungen des strukturwandels ist aber
mit weiteren anstrengungen entgegen zu treten. da-
bei verfügt die stadt über eine reihe von standort-
vorteilen. die infrastrukturausstattung und die an-
bindung sind gut, müssen aber an die neuen
Herausforderungen angepasst werden.
der rat der stadt Jüchen hat daher am 2. oktober
2019 ein Positionspapier in bezug auf den anstehen-
den strukturwandel und die gestaltung der tagebau-
folgelandschaft beschlossen. fünf leitziele und stra-
tegien, inklusiver erster Handlungsaufträge, dienen
künftig als grundlage und leitlinie für die weiteren
aktivitäten der stadt Jüchen:
•  Wohnort weiterbauen im rahmen des leitziels „Jü-

chen als Wohnort weiterbauen“ soll die einwoh-
nerzahl bis 2025 auf über 25.000 erhöht werden.
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kehrsträger. die Wiederherstellungsverpflichtun-
gen des tagebauunternehmens von klassifizierten
straßen auf Jüchener stadtgebiet sind zur anbin-
dung neuer baugebiete und Verbesserung der Ver-
kehrssituation an bestehenden ortslagen zu nut-
zen.

•   Interkommunale Zusammenarbeit nutzen die an-
stehenden Herausforderungen des strukturwan-
dels zeigen deutlich die notwendigkeit und die
Chancen, die eine interkommunale Zusammenar-
beit bietet. Hierzu gehören insbesondere das rhei-
nische sixpack, das bündnis für strukturwandel,
der Zweckverband landfolge garzweiler und die
Konferenz der tagebauanrainerkommunen als
sprachrohr der region.

Unterstützung für Personal der Kohlekompro-
miss, das strukturstärkungsgesetz und die daraus fol-
genden finanziellen Hilfen für die reviere und die
Kommunen stellen eine wichtige Hilfe zur erfolgrei-
chen bewältigung des strukturwandels dar. Hierbei
ist allerdings zu berücksichtigen, dass die erarbeitung
von Projektskizzen, die anschließende beantragung
von fördermitteln und die Verwendung der förder-
mittel einen erheblichen personellen aufwand in den
Verwaltungen darstellen. 
dieser aufwand ist mit dem vorhandenen Personal
nicht oder in nicht ausreichender Qualität zu stem-
men. daher benötigen insbesondere die kreisange-
hörigen Kommunen im rheinischen revier - auch Jü-
chen - finanzielle unterstützung für die personellen
aufwendungen, die nicht über förderprogramme ab-
gedeckt sind. auch die eigenanteile bei geförderten
Projekten sollten den finanziellen möglichkeiten der
Kommunen angepasst werden.

Förderung auch nach 2038 Zurzeit liegen über
36 Prozent der fläche der stadt Jüchen im abbauge-
biet der rWe Power ag. ausreichend flächen für not-
wendige Projekte der stadt oder des Zweckverban-
des „tagebaufolge garzweiler“ stehen erst mittel-
bis langfristig zur Verfügung. dies sollte bei der zeit-
lichen staffelung der fördergelder berücksichtigung
finden.
selbst im Jahr 2038, wenn der tagebau beendet wird,
werden die erforderlichen rekultivierungsarbeiten und
die notwendigen liegezeiten der böden dafür sorgen,
dass nicht die gesamte fläche zur Verfügung steht, die
im rahmen von Projekten, wie dem innovation Valley
oder dem grünen band, genutzt werden sollen.
ein degressiver Verlauf der fördermittel ist nachvoll-
ziehbar, da der strukturwandel mit den bereits ange-
laufenen Kraftwerksschließungen seine folgen ent-
faltet. es muss sichergestellt werden, dass den
Kommunen, die bis über das Jahr 2038 hinaus durch
den braunkohleabbau beeinträchtigt sind, auch dann
noch ausreichend fördermittel für strukturwirksame
Projekte zur Verfügung stehen. ◼

Das Projekt InnovationCity Ruhr in Bottrop liefert viele
praktische Lösungsansätze, wie den Herausforderungen 
des Klima- und Strukturwandels im urbanen Raum begegnet
werden kann

Klimaschutz 
steigert lebensqualität
in Kommunen

Klimaschutz ist zum allgegenwärtigen gesell-
schaftlichen thema geworden. es hat sich hin-
gegen noch nicht ausreichend herumgespro-

chen, dass Klimaschutz die lebensqualität in städten
verbessert. das beispiel bottrop zeigt das: in dem
Projekt innovationCity ruhr wird die energetische
modernisierung von Wohngebäuden vorangetrie-
ben. dadurch werden in dem Pilotgebiet treibhaus-
gase eingespart. gleichzeitig steigt das Wohlbefin-
den der dort lebenden menschen. und auch der
arbeitsmarkt bleibt stabil.
den klimagerechten strukturwandel untermauern
auch Zahlen: mit 2,1 millionen euro förderung wur-
den fast 16 millionen euro Privatinvestitionen für den
Klimaschutz ausgelöst. ein geförderter euro erzeugt
demnach eine private ausgabe von fast 7,50 euro.
solche ansätze führen zur energiewende und sind
praktisch angewandter Klimaschutz: durch eher nie-
derschwellige maßnahmen konnten über 20 Prozent
der emissionen an den geförderten gebäuden ein-
gespart werden.

Aktionsraum Stadtquartier das kommunale
Handlungsfeld „stadtquartier“ ist der entscheidende

Burkhard Drescher ist
geschäftsführer der
innovation City
management gmbH

DER AUTOR

Viele Hauseigentümerinnen und -eigentümer in der Stadt Bottrop decken ihren Strombedarf
mithilfe von Photovoltaikanlagen
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aktionsraum, in dem die direkte ansprache von im-
mobilienbesitzerinnen und -besitzern sowie weite-
ren akteuren möglich ist. dies gilt auch für den be-
dürfnisgenauen einsatz von öffentlichen mitteln
sowie deren Kontrolle. dezentral und kommunal ge-
steuert könnte bei bestandsgebäuden, die für 37 Pro-
zent der Co2-emissionen in deutschland verantwort-
lich sind, eine energetische modernisierungsrate von
zwei bis drei Prozent jährlich erreicht werden. sie
liegt bundesweit seit Jahren bei unter einem Prozent.
es ist meine erfahrung und Überzeugung, dass nur
vor ort für den Klimaschutz geworben werden kann:
passgenau und unideologisch, mit der botschaft,
dass Klimaschutz mehr lebensfreude bringt. neue
fenster reduzieren den straßenlärm, eine neue Hei-
zung bietet mehr Komfort und spart geld, eine ge-
dämmte Kellerdecke sorgt für angenehmeres Klima
in der etage darüber. beispiele gibt es viele, doch die
eigentliche erfolgsstory der innovationCity ruhr liegt
in der aktivierung der menschen in den stadtquar-
tieren: face to face werden sie für klimagerechte
maßnahmen gewonnen und so eine große mitmach-
gemeinschaft für das Klima aufgebaut.

Szenario für die Zukunft eine kommunale ener-
giewende bietet viele pragmatische lösungsansätze
in den bereichen Wohn- und gewerbegebäude, ener-
gieberatung, Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopp-
lung. das Zukunftsszenario dazu sieht wie folgt aus.

•  Förderung gemäß CO2-Einsparung eine neue
KfW-förderung für private eigentümerinnen und
eigentümer orientiert sich an der Co₂-einsparung
und bezieht alle maßnahmen mit ein - auch die
niederschwelligen. die förderverfahren werden
auf die Kommunen übertragen. die basis für die
förderung von maßnahmen bildet ein energeti-
sches modernisierungskonzept für das stadt-
quartier, das nach den richtlinien des KfW-Pro-
gramms 432 erstellt wird. entsprechend den
richtlinien beantragen die Kommunen sanie-
rungsmittel bei der KfW und rechnen diese in Jah-
resscheiben ab.

    anhand einer geringen anzahl von gebäudesteck-
briefen, die in jedem stadtquartier weitgehend den
gesamtbestand abbilden, orientiert sich die unbü-
rokratische Zuschussvergabe. dabei werden die Zu-
schüsse von der Kommune über ein gestuftes Ver-
fahren vergeben: kostenlose energieberatung, drei
angebote je gewerk, Zuschuss gemäß der Co₂-ein-
sparung der jeweiligen maßnahme, deckelung der
Zuschüsse nach wirtschaftlichen Kriterien und um-
setzungskontrolle über die kommunal beauftragten
energieberaterinnen und energieberater.

•  Einsatz von Energieberatern der bund und die län-
der konzentrieren ihre förderung von energiebera-
tung im Handlungsfeld der energetischen Quartiers-
konzepte und übertragen die Vergabesteuerung auf

Innovation City Management GmbH

die innovation City management gmbH (iCm) wurde 2010 vom initiativ-
kreis ruhr gegründet und hat ursprünglich die aufgabe, das deutschland-
weit einmalige Projekt „innovationCity ruhr | modellstadt bottrop“ zusam-
men mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu
moderieren und umzusetzen. Ziel ist es, die Co2-emissionen bis 2020 um
50 Prozent gegenüber dem Jahr 2010 zu reduzieren. dafür hat die iCm zu-
sammen mit der stadtverwaltung über 300 einzelprojekte initiiert und teil-
weise abgeschlossen. darunter sind Plus-energiehäuser, Plus-energiebe-
triebe und 100 mikro-KWK-anlagen.
aufbauend auf den erfahrungen aus bottrop hat die iCm als beratungs-
und Projektmanagement-dienstleister in den letzten Jahren bereits über
30 weitere Konzepte für andere Kommunen, energieversorger und die Woh-
nungswirtschaft in deutschland entwickelt. für verschiedene Kommunen
und regionale energieversorger setzt die iCm Quartiers- oder sanierungs-
managements um. mit weiteren Partnern baut sie eine service- und bera-
tungsstelle für Quartiersentwicklung in berlin auf.

ZUR SACHE 

Die energetische
Haussanierung 

reduziert Emissionen,
spart langfristig 

Kosten und erhöht
die Lebensqualität

der Bewohnerinnen
und Bewohner

Fo
to

: i
cm

Im Rahmen der Innova-
tionCity Ruhr entstand
das landesweit erste 
öffentlich geförderte
mehrgeschossige 
Plusenergiehaus im 
sozialen Wohnungsbau
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die Kommunen. diese beauftragen im rahmen der
Konzepte die Verbraucherzentralen, beratungsbüros
oder freie energieberaterinnen und energieberater
mit der beurteilung von fördervoraussetzungen und
der sogenannten aufsuchenden energieberatung,
die bei den Hauseigentümerinnen und Hauseigen-
tümern vor ort stattfindet.

•  Umstellung auf Warmmieten in anlehnung an die
gewerbliche Vermietung werden Wohnungsmieten
als Warmmieten geregelt, so dass energieeinspa-
rungen zur finanzierung von investitionen dienen.
die umstellung auf die Warmmiete eröffnet in der
gesetzlichen mietgesetzgebung spielräume und
verringert den druck auf die mieten.

•  Beteiligung aller Gruppen für die erstellung von
klimagerechten stadtumbau-Konzepten und für
deren umsetzung ist die konzertierte beteiligung
aller wesentlichen gruppen im stadtquartier erfor-
derlich. mit am kommunalen tisch sitzen zwingend
Handwerk, industrie, Handel, immobilienwirt-
schaft, Verbände und institutionen. Quartierskon-
zepte beinhalten neben energetischen modernisie-
rungsansätzen unbedingt auch sozio-kulturelle
aspekte, beteiligungsformen und imagebildende
ansätze.

•  Draht zum Gewerbe durch die sofortige einbin-
dung der gewerblichen akteure hat die Kommune
einen guten draht zur Wirtschaft vor ort und kann
über die energieberaterinnen und energieberater
konkrete Handlungsempfehlungen für mehr ener-
gieeffizienz in den gewerbegebäuden geben.

•  Steuerfreiheit für Photovoltaik um die Photovol-
taik-nutzung zu fördern, wird sie für den eigenbe-
darf von allen steuern befreit und damit der status
einer unternehmerischen tätigkeit beendet. der
einspeisevergütung wird ein entsprechender steu-
erfreier status zugeordnet. regenerativer strom
kann in der nachbarschaft verteilt werden, der
netzbetreiber erhält ein entsprechendes nut-
zungsentgelt. mieterstrom-modelle sind für im-
mobilieneigentümerinnen und -eigentümer sowie
energieanbieter attraktiv. und auch Wohnungsge-
sellschaften ist es möglich, regenerativ erzeugten
strom im gesamtbestand zu verteilen.

•  Durchbruch für KWK mit der befreiung von admi-
nistrativen und steuerlichen belastungen wird
auch der technologie von mikro-KWK-anlagen zum
durchbruch verholfen. eine Kopplung mit Photo-
voltaik-anlagen sichert die stromversorgung im
sommer und unterstützt sie im Winter. Weitgehen-
de selbstversorgung wird in den Kommunen über
diese technologien immer häufiger möglich.

die energiewende ist keine utopie, sie ist machbar.
deutschland braucht eine von unten organisierte ener-
giewende als treiber für wirkungsvollen Klimaschutz.
die Kommunen sind als die ausschlaggebenden träger
der energiewende zu stärken und zu fördern. ◼

Prof. Dr. Christoph
Landscheidt ist 
bürgermeister der
stadt Kamp-lintfort

DER AUTOR

Kamp-lintfort ist eine mittelgroße stadt mit
39.000 einwohnerinnen und einwohnern an
der grenze zwischen niederrhein und ruhrge-

biet. geprägt wurde Kamp-lintfort vor allem durch
den steinkohlebergbau, der seit 1907 zeitweise an die
10.000 arbeitsplätze bot und für die neuentstehung
vieler stadteile verantwortlich ist. in den 1950er-Jah-
ren prognostizierte man der stadt noch ein Wachs-
tum bis auf 80.000 einwohnerinnen und einwohner. 
dies hat sich allerdings nicht bewahrheitet. die star-
ke expansion der stadt wurde durch den beginn der
Kohlekrise ausgebremst, die unter anderem durch
billiges erdöl als energieträger ausgelöst wurde. die
ersten 13 Zechen wurden 1963 in nordrhein-Westfa-
len geschlossen. Kamp-lintfort gehörte jedoch nicht
dazu. in den 1960er-Jahren gab es dann noch mal ei-
nen größeren bauboom, der Kamp-lintfort weitere
siedlungsflächen bescherte. 

Ende einer Ära in Kamp-lintfort war ein großteil
der menschen „vom Pütt“ oder familiär mit der Zeche

Die Stadt Kamp-Lintfort hat sich mit der Kombination
aus Bergbautradition und Klosterkultur erfolgreich für
die Ausrichtung der Landesgartenschau beworben

grüner motor für eine
nachhaltige 
Stadtentwicklung

Der Klostergarten war Teil der Bewerbung zur Landesgartenschau und wird auch als
Sanssouci des Niederheins bezeichnet
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verbunden. ende der 1990er-Jahre war endgültig
klar, dass die Zechen im ruhrgebiet früher oder spä-
ter schließen würden. im Jahre 1997 gab es eine gro-
ße demonstration der bergleute, die skandierten:
„erst stirbt die Zeche, dann stirbt die stadt“. das
damoklesschwert der Zechenschließung hing über
Kamp-lintfort.
die stadt hatte jedoch mit siemens einen weiteren
großen betrieb, der hoffen ließ, dass nach der berg-
bauschließung weiter für arbeit gesorgt wäre: die
scheinbar zukunftsträchtige Handysparte, immer-
hin seinerzeit eine der größten Produktionsstätten
in europa. doch missmanagement auf höchster
ebene verursachte im Jahr 2005 den super-gau.
siemens verkaufte die Handysparte an benQ, die
2006 in die insolvenz ging. 1.600 mitarbeiterinnen
und mitarbeiter verloren ihren Job. ein schlag, von
dem sich eine stadt nicht so schnell erholen kann.
als dann klar wurde, dass ende 2012 die Zeche end-
gültig schließen sollte, war guter rat teuer. 

Bürgerbeteiligung in Arenen aber die Kamp-
lintforter gaben nicht auf. ab 2011 organisierte die
stadt mehrere „arenen“, also bürgerveranstaltun-
gen, bei denen ideen entwickelt und gesammelt
wurden, was mit dem Zechengelände in Zukunft
passieren soll. die Zeche, die mitten im Herzen der
stadt lag, drohte zur industriebrache und zum
schandfleck vergangener Zeiten zu werden. aus
mehreren arenen erwuchs ein städteplanerischer
Wettbewerb, bei der architekturbüros die ideen für
die nachnutzung des geländes konkretisierten.
im rahmen der arenen kam schließlich auch der
gedanke auf, sich für die ausrichtung einer landes-
gartenschau zu bewerben. eine erste machbar-

keitsstudie sollte 2011 Klarheit darüber bringen, ob
mit einer solchen schau die stadtentwicklung vo-
rangebracht werden könnte. im Vorfeld mussten
das gelände zur Verwirklichung des Vorhabens auf-
bereitet, gebäude zurückgebaut und schadstoffe
saniert werden. die bewerbung wurde für das Jahr
2020 ins auge gefasst.

Bewerbung der Stadt die aktivitäten zur bewer-
bung starteten 2014. nach dem motto „von anderen
lernen“ besuchten Vertreterinnen und Vertreter der
stadt die städte rietberg und Hemer, die beide be-
reits erfolgreich landesgartenschauen veranstaltet
hatten und kostbare erfahrungen weitergeben konn-
ten. unter Verwertung der guten tipps wurde dann
der offizielle beschluss im rat der stadt gefasst:
Kamp-lintfort will sich bewerben.
im Jahr 2015 ging es dann richtig los. erste ideen für
flächen, attraktionen, Veranstaltungen und folge-
nutzungen entstanden. in zwei weiteren bürgerare-
nen für die landesgartenschau (laga) wurden bür-
gerinnen und bürger mit in den bewerbungsprozess
einbezogen. Kamp-lintfort war plötzlich im laga-fie-
ber. ein Projektchor und viele arbeitsgruppen, die sich
bis heute ehrenamtlich mit ideen einbringen, waren
in kürzester Zeit geboren.

Kloster - Kohle - Campus Kamp-lintfort warf für
die bewerbung der landesgartenschau alles, was
die stadt zu bieten hat, in die Waagschale. das lie-
bevoll gepflegte Kloster Kamp mit seinen paradiesi-
schen terrassengärten, das auch liebevoll das „sans-
souci des niederrheins“ genannt wird. der
malerische Wandelweg, der vom Kloster richtung

Bürgerinnen und Bürger wurden 
in den Bewerbungsprozess mit 
einbezogen

Nach einer Bürgerver-
sammlung sagten 
Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt ja 
zur Landesgartenschau

Eröffnung der Landesgartenschau verschoben 

aufgrund der risikolage durch die Verbreitung des Coronavirus' soll die 
eröffnungsveranstaltung der landesgartenschau nicht wie geplant am 
17. april, sondern am freitag, 15. mai 2020, stattfinden. unabhängig davon
soll das gelände ab dem 20. april für besucherinnen und besucher geöffnet
sein, sofern die erlasslage es zulässt. sollte die laga auch ende april / mitte
mai nicht öffnen dürfen, sollen weitere Varianten in betracht gezogen wer-
den. dies könnte eine Öffnung unter auflagen zu einem späteren Zeitpunkt
sein oder notfalls eine Verschiebung ins Jahr 2021.

INFO 
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innenstadt führt, vorbei an der im Jahr 2009 ge-
gründeten Hochschule rhein-Waal bis hin zum ehe-
maligen Zechengelände, das mit industriekultur
und denkmalgeschützten gebäuden an den berg-
bau erinnert. 
dies und das große engagement der bürgerinnen
und bürger, die die bewertungskommission mit ei-
nem eigens kreierten song „meer aus blumen“ be-
grüßten, gab den ausschlag. Kamp-lintfort be-
kommt die landesgartenschau 2020! Klar war zu
diesem Zeitpunkt bereits: die arbeit geht nun erst
richtig los. in kürzester Zeit wurde ein förderverein
für die vielen ehrenamtlichen gegründet, der bis
heute fast 1.000 mitglieder zählt. Wenig später folg-
te die offizielle gründung der landesgartenschau
gmbH, die sich um die komplette weitere abwick-
lung der landesgartenschau kümmert.
mit dem laga-Zuschlag rückte schließlich auch ein
ganz anderes großprojekt in greifbare nähe: der
bahnanschluss, die reaktivierung der alten Zechen-
bahn für Personenverkehr, der schon seit Jahren
thema in den politischen gremien war, war plötz-
lich wieder im gespräch. 2016 kam nach zahlreichen
gesprächen die große nachricht: Kamp-lintfort be-
kommt zur laga den bahnanschluss.

Landschaftsplanerischer Wettbewerb be-
schwingt durch die guten erfahrungen aus dem
städteplanerischen Wettbewerb folgte ein land-
schaftsplanerischer Wettbewerb, bei der land-
schaftsarchitektenbüros ihre Visionen für die landes-
gartenschau 2020 einbringen konnten. besonders
wichtig war hier, dass die entwürfe möglichst nach-
haltig für die stadt sind und auch nach der landes-
gartenschau den bürgerinnen und bürgern zur Ver-
fügung stehen. 
den Wettbewerb gewonnen hat das architekturbü-
ro bbZl aus berlin, die eine perfekte eingliederung
in die bestehenden siedlungsstrukturen der angren-
zenden altsiedlung, aber auch eine geniale idee für
die Hochschule rhein-Waal entwickelten. in einem
green fablab, einem experimentierfeld für studie-
rende der Hochschule rhein-Waal, können verschie-
dene themen aus umwelt und natur erforscht wer-
den. dieses Projekt wird der Hochschule auch nach
der laga weiterhin dauerhaft zur Verfügung stehen. 
Wichtig war auch die einplanung eines sicherungs-
bauwerkes, auf dem die erde des Zechengeländes
untergebracht werden kann. sie heißen heute „gro-
ßer fritz“ und „kleiner fritz“. der Zechenpark mit
fast 800 bäumen, in der die beiden sicherungsbau-
werke liegen, wird als grüne oase mitten in der
stadt auch nach der landesgartenschau erhalten
bleiben und ist vollkommen barrierefrei erschlos-
sen. 
nach dem entwurf ging die arbeit für die landes-
gartenschau gmbH richtig los. aussteller mussten
gefunden, Wege gebaut und jede menge bäume,

landesgarten-
schau Kamp-
lintfort:
www.kamp-
lintfort2020.de 

stauden und blumen gepflanzt werden. das ergeb-
nis dieser anstrengungen sieht man hoffentlich in
Kürze. bei redaktionsschluss stand noch das eröff-
nungsdatum vom 17. april. ob dies angesichts der
Corona-Krise zu halten sein wird, erscheint höchst
ungewiss.

Landesgartenschau und dann? die landesgar-
tenschau ist nicht nur eine temporäre leistungs-
schau der einschlägigen fachbereiche, sondern ein
enormes instrument für eine unvergleichliche
stadtentwicklung. mit den fördergeldern, eigenmit-
teln und dadurch initiierten privaten investitionen
konnte das Zechenareal in kürzester Zeit entwickelt
werden, wofür die stadt regulär vermutlich Jahr-
zehnte gebraucht hätte.
aus der ehemaligen Zechenbrache wird ein ganz
neues Quartier mit bis zu 1.000 Wohnungen für et-
wa 3.000 menschen mit dem namen „friedrich-
Heinrich“ als reminiszenz an die historische Zeche.
aus dem staubigen Kohlenplatz rund um die förder-
türme wird ein wunderschöner Park. auch die denk-
malgeschützten Zechengebäude finden nach und
nach eine neue nutzung: am ehemaligen lehrstol-
len entsteht ein infozentrum stadt & bergbau, was
auch nach der laga weiterbestehen wird. im ehe-
maligen schirrhof wird ein familien-, Kultur- und
bildungszentrum mit einer fünfgruppigen Kita ein-
gerichtet.
im Zentrum des neuen stadtquartiers, am fuße des
70 meter hohen förderturmes, den die Kamp-lint-
forter in einer bürgerbefragung vor dem abriss ge-
rettet haben und der jetzt als aussichtsturm und
Wahrzeichen der stadt dient, findet sich der „Quar-
tiersplatz“. das ist während der laga das Hauptver-
anstaltungsgelände und wird danach ein stadtplatz
mit hoher aufenthaltsqualität im Zentrum der
Wohnbebauung sein. 
das fazit: die landesgartenschau ist für Kamp-lint-
fort der grüne motor für eine nachhaltige stadtent-
wicklung. ◼

Der Bergbau-Spielplatz
auf dem Landes-
gartenschaugelände
bleibt auch nach der 
LaGa erhalten
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Straßen- und Wegegesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen
Begründet von Dr. Peter Hengst, Ltd. Landesverwaltungsdirektor, fortge-
führt von Regierungsdirektor Joachim Majcherek, Landesbetrieb Straßen-
bau Nordrhein-Westfalen, Gesamtwerk: 1.594 Seiten, 129,- Euro,
KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden, Telefon (0 611) 880 86 0,
Telefax (0611) 880 86 66 www.kommunalpraxis.de , E-Mail: info@kom-
munalpraxis.de 

15. nachlieferung, dezember 2019, 476 seiten 54,80 euro 

die ergänzungslieferung berücksichtigt die Änderungen im straßen-
und Wegegesetz nordrhein-Westfalen zum Carsharing-gesetz, die
regelungen zum uVPg und die regelung, dass die anfechtungsklage
gegen den Planfeststellungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung
hat; ebenso werden die anpassungen bezüglich des Wegfalls der li-
nienbestimmung für radschnellwege berücksichtigt. ferner wurden
sowohl die Änderungen im uVPg nrW als auch die des bundes-
rechts, des umrg, ebenso wie der aktuelle Winderlass, eingefügt.
auch die Änderungen zum telekommunikationsgesetz mit den um-
setzungen, hier insbesondere die nutzungsrichtlinien 2019 und alle
aktuelle umsetzungen und Weiterentwicklungen im bereich 5g,
wurden berücksichtigt. letztlich wurden auch die Planfeststellungs-
richtlinien aktualisiert. 
die aktuelle rechtsprechung wurde umfangreich überarbeitet, ins-
besondere in den bereichen Wasserrecht mit den aussagen zum
Änderungsbereich nach Wrrl, und fälle, in denen die rechtspre-
chung ihre bisherige entscheidungspraxis geändert hat, werden
besonders berücksichtigt. 
diese lieferung umfasst die aktualisierungen bis einschließlich der
erläuterungen zu § 17 strWg nrW; weitere Änderungen erfolgen
in einer zweiten und dritten lieferung.

16. nachlieferung, Januar 2020, 510 seiten, 58,70 euro

die ergänzungslieferung berücksichtigt die Änderungen im straßen-
und Wegegesetz nordrhein-Westfalen zum Carsharing-gesetz, die
regelungen zum uVPg und die regelung, dass die anfechtungsklage
gegen den Planfeststellungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung
hat; ebenso werden die anpassungen bezüglich des Wegfalls der li-
nienbestimmung für radschnellwege berücksichtigt. ferner wurden
sowohl die Änderungen im uVPg nrW als auch die des bundes-
rechts, des umrg, ebenso wie der aktuelle Winderlass, eingefügt.
auch die Änderungen zum telekommunikationsgesetz mit den um-
setzungen, hier insbesondere die nutzungsrichtlinien 2019 und alle
aktuelle umsetzungen und Weiterentwicklungen im bereich 5g,
wurden berücksichtigt. letztlich wurden auch die Planfeststellungs-
richtlinien aktualisiert. 
die aktuelle rechtsprechung wurde umfangreich überarbeitet, ins-
besondere in den bereichen Wasserrecht mit den aussagen zum
Änderungsbereich nach Wrrl, und fälle, in denen die rechtspre-
chung ihre bisherige entscheidungspraxis geändert hat, werden
besonders berücksichtigt. 
diese lieferung umfasst die aktualisierungen bis einschließlich der
erläuterungen zu § 49 strWg nrW; weitere Änderungen erfolgen
in einer dritten lieferung.

az: 34.2

Kommunalverfassungsrecht 
Nordrhein-Westfalen
GO KrO GkG LVerbO RVRG Kommunalwahlgesetz, Kommentare, Texte,
KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden, Telefon (0611) 880 86-
0 1 Telefax (0611) 880 86-66, www.kommunalpraxis.de, E-Mail:
Info@kommunalpraxis.de

42. nachlieferung, Juni 2019, 168 seiten, 33,60 euro, gesamtwerk:
3.196 seiten, 149,- euro

Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kro nrW), von
rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. dr. roland Kirchhof,
rechtsanwalt, oberkreisdirektor und landrat a. d. dr. rudolf Wans-
leben, ltd. ministerialrat a. d. ernst becker, ministerialrat a. d. det-
lev Plückhahn, beigeordneter und stadtkämmerer a. d., finanzvor-
stand lars martin Klieve, ministerialdirigent Johannes Winkel,
referent beim landkreistag nordrhein-Westfalen, dr. markus fa-
ber, erstem beigeordneten beim landkreistag nordrhein-Westfalen
dr. marco Kuhn und Kreisdirektor dr. stefan funke:
mit dieser lieferung erfolgt neben der aktualisierung des geset-
zestextes die Überarbeitung und ergänzung der Kommentierung
zu den §§ 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 50, 51, 52, 55, 56 und 56a Kro.
gesetz über kommunale gemeinschaftsarbeit (gkg) von ministe-
rialrat a. d. detlev Plückhahn, finanzvorstand lars martin Klieve
und ministerialrat frank Zakrzewski:
neben einer aktualisierung des gesetzestextes erfolgte die Über-
arbeitung der Kommentierung zu den §§ 13, 26, 32, 33 gkg.

43. nachlieferung, Juli 2019, 310 seiten, 62,00 euro, gesamtwerk:
3.220 seiten. 149,- euro

diese lieferung enthält neben der aktualisierung des gesetzestex-
tes und der texte im anhang u. a. die Überarbeitung der §§ 4, 11, 26,
27, 37, 38, 45, 46, 48, 59, 65, 66, 71, 75, 77, 83, 91, 101 bis 105, 129, 132-
134 go, wobei z. t. auch die kürzlich erfolgte gesetzesänderung
vom 11.4.2019 berücksichtig werden konnte.
§ 106 wurde aufgehoben. sie werden in der einordnungsanleitung
aufgefordert, die seiten zu entnehmen. Wir empfehlen, die seiten
separat aufzubewahren.

44. nachlieferung, dezember 2019, 462 seiten, 78,20 euro, gesamt-
werk: 3.204 seiten, 149,- euro  

mit dieser lieferung erfolgt eine aktualisierung der Kommentie-
rung der §§ 37, 69, 70, 78, 79, 85, 86, 88, 90-96, 119, 120, 123 und 126-
128 go. neben rechtsänderungen wurden fragen aus der Praxis
sowie neue rechtsprechung berücksichtigt. aktualisiert und er-
gänzt wurde vor allem die Kommentierung der bestimmungen
über den landrat (§§ 42 bis 49 Kro).
landschaftsverbandsordnung für das land nordrhein-Westfalen
(lVerbo), begründet von landesverwaltungsdirektor manfred van
bahlen, fortgeführt von landesoberverwaltungsrat magnus Claus-
meyer:
der gesetzestext wurde auf den aktuellen stand gebracht. die
Kommentierung wurde umfassend überarbeitet.
gesetz über den regionalverband ruhr (rVrg) von ministerialdiri-
gent Johannes Winkel:
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die Kommentierung des rVrg wurde auf den aktuellen stand ge-
bracht.

az: 13.0.1

Beihilfenrecht Nordrhein-Westfalen
- Unterstützungsgrundsätze, Vorschussrichtlinien -, Kommentar von
Karl-Heinz Mohr, Ministerialrat a. D., und Horst Sabolewski, Regie-
rungsdirektor im Finanzministerium des Landes NRW. 122. Ergän-
zungslieferung, Dezember 2019, 444 Seiten, 109,90 Euro.
Loseblattausgabe: Grundwerk 4.546 Seiten, in drei Ordnern, 149,-
Euro bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungslieferungen (349,-
Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1 Nutzer 469,-
Euro, 2 Nutzer 869,- Euro, 3 Nutzer 1.264,50 Euro (jeweils im Jah-
resabonnement, inkl. Updates), weitere Preise auf Anfrage. ISBN
978-3-7922-0153-4 (Print), ISBN 978-3-7922-0204-3 (Digital), Ver-
lag W. Reckinger, Siegburg

mit der 122. ergänzungslieferung (stand dezember 2019) erfolgt eine
aktualisierung bzw. teilaktualisierung der Kommentierung zu den §§
5e, 6 und 13 bVo nrW sowie der ergänzenden landesvorschriften,
des ärztlichen gebührenrechts, der sozialgesetzbücher, der sozialver-
sicherungsrechtlichen regelungen und des Krankenhausrechts.
Hinzuweisen ist insbesondere auf die Änderung der gebühren-
ordnung für Ärzte vom 21. oktober 2019, auf den runderlass des
ministeriums für Kinder, familie, flüchtlinge und integration des
landes nrW vom 22. august 2019 (richtlinie über die gewährung
von Zuwendungen zur förderung von maßnahmen der assistier-
ten reproduktion durch das land nordrhein-Westfalen - assistier-
te reproduktions-richtlinie) und die Änderungen der fallpauscha-
lenvereinbarung 2020.

az.: 14.5.1-001

Landesbesoldungsrecht 
Nordrhein-Westfalen
Kommentar, begründet von Günter Schubert und Heinz Joachim Wirth,
fortgeführt von Eberhard Pilz, unter Mitarbeit von Udo Kolbe. 105. Er-
gänzungslieferung, Stand September 2019, 286 Seiten, 79,90 Euro. Lo-
seblattausgabe: Grundwerk 3.114 Seiten, in zwei Ordnern, 99, - Euro
bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungslieferungen (259,- Euro bei Ein-
zelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1 - 3 Nutzer im Jahresabonnement
169,- Euro (inkl. Updates), weitere Preise (Kombination Print+Digital,
Mehrfachlizenzen) auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0151-0 (Print), ISBN
978-3-7922-0212-8 (Digital) Verlag W. Reckinger, Siegburg

die 105. ergänzungslieferung (stand september 2019) berücksichtigt
die durch art. 1 des gesetzes vom 12. Juli 2019 (gV. nrW. s. 378) ergan-
genen Änderungen des landesbesoldungsgesetzes nrW im teil a i
(landesbesoldungsrecht).
die ergänzungslieferung beinhaltet im teil a iii (Kindergeldrecht) zu-
dem aktuelle Änderungen des bundeskindergeldgesetzes (bKgg), die
neue dienstanweisung zum Kindergeld nach dem einkommensteu-
ergesetz (da-Kg) und das merkblatt Kindergeld mit rechtsstand 2019.

die notwendigen Änderungen des einkommensteuergesetzes (estg)
vom 19. dezember 2018 werden ebenfalls im teil a iii abgebildet.

az.: 14.1.5-010

Reisekostenrecht des Landes 
Nordrhein-Westfalen
Kommentar von Hans-Dieter Lewer, Ministerialrat a. D., und Rainer
Stemann, Ministerialrat a. D., 88. Ergänzungslieferung, Stand Ja-
nuar 2020, 374 Seiten, 96,90 Euro. Loseblattausgabe: Grundwerk
2.440 Seiten, in zwei Ordnern, 99,- Euro bei Fortsetzungsbezug
(259,- Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1-2 Nutzer
im Jahresabonnement 209,- Euro (inkl. Updates), weitere Preise
(Kombination Print+Digital, weitere Mehrfachlizenzen) auf An-
frage. ISBN 978-3-7922-0157-2 (Print), ISBN 978-3-7922-0220-3
(Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

mit der 88. ergänzungslieferung (stand Januar 2020) werden die
anpassung der auslandstage- und auslandsübernachtungsgeld-
sätze zum 1. Januar 2020 durch die achte Verordnung zur Änderung
der auslandskostenerstattungsverordnung vom 23. dezember
2019, die neuen sachbezugswerte zum 1. Januar 2020 und die Hin-
weise zu sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften bei entsen-
dung von beschäftigten im öffentlichen dienst in das ausland (aus-
stellung von sog. a1-bescheinigungen) in das Werk eingearbeitet.
des Weiteren werden die Übersichten über die großstädte in der
bundesrepublik deutschland und über den geltungsbereich des
City-tickets sowie die richtlinie zur durchführung der rehabilitati-
on und teilhabe von menschen mit behinderungen (sgb iX) im öf-
fentlichen dienst im lande nordrhein-Westfalen aktualisiert.
außerdem berücksichtigt die 88. ergänzungslieferung das bmf-
schreiben vom 15. november 2019 zur steuerlichen behandlung von
reisekosten und reisekostenvergütungen bei betrieblich und be-
ruflich veranlassten auslandsreisen ab 1. Januar 2020, die dienst-
anweisung zum Kindergeld nach dem einkommensteuergesetz
(da-Kg) und die zurzeit maßgebenden aktuellen tarifverträge.

az.: 14.0.27-003/001

Praxis der Kommunal-Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber für die tägliche Ar-
beit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden,
Städten und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zu-
gänge / auch auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von: Jörg
Bülow, Dr. Jürgen Dieter, Dr. Franz Dirnberger, Werner Haßenkamp,
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert
Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr.
Wolf-Uwe Sponer, Prof. Dr. Christian O. Steger, Hubert Stubenrauch,
Johannes Winkel und Uwe Zimmermann. KOMMUNAL- UND SCHUL-
VERLAG, Wiesbaden, Telefon 0611-88086-10, Telefax 0611-88086-77,
www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthal-
ten:



BÜCHER

32 stÄdte- und gemeinderat 4/2020 

573. nachlieferung | februar 2020 | 84,90 euro

b 2 nW - Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kro nrW)
- Von rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. dr. roland Kirchhof,
rechtsanwalt, oberkreisdirektor und landrat a. d. dr. rudolf Wans-
leben, ltd. ministerialrat a. d. ernst becker, ministerialrat a. d. detlev
Plückhahn, beigeordneter und stadtkämmerer a. d., finanzvorstand
lars martin Klieve, ministerialdirigent Johannes Winkel, referent
beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. markus faber, ersten
beigeordneten beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. marco
Kuhn und Kreisdirektor dr. stefan funke: aktualisiert und ergänzt
wurde vor allem die Kommentierung der bestimmungen über den
landrat (§§ 42 bis 49 Kro).

l 12 nW - straßen- und Wegegesetz des landes nordrhein-Westfalen
(strWg nrW) - Von regierungsdirektor Joachim majcherek, landes-
betrieb straßenbau nordrhein-Westfalen: die ergänzungslieferung
berücksichtigt die Änderungen im straßen- und Wegegesetz nord-
rhein-Westfalen zum Carsharing-gesetz, die regelungen zum uVPg
und die regelung, dass die anfechtungsklage gegen den Planfest-
stellungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung hat; ebenso wer-
den die anpassungen bezüglich des Wegfalls der linienbestimmung
für radschnellwege berücksichtigt. ferner wurden sowohl die Ände-
rungen im uVPg nrW als auch die des bundesrechts, des umrg,
ebenso wie der aktuelle Winderlass, eingefügt. auch die Änderungen
zum telekommunikationsgesetz mit den umsetzungen, hier insbe-
sondere die nutzungsrichtlinien 2019 und alle aktuelle umsetzun-
gen und Weiterentwicklungen im bereich 5g, wurden berücksichtigt.
letztlich wurden auch die Planfeststellungsrichtlinien aktualisiert.
die aktuelle rechtsprechung wurde umfangreich überarbeitet, ins-
besondere in den bereichen Wasserrecht mit den aussagen zum Än-
derungsbereich nach Wrrl, und fälle, in denen die rechtsprechung

ihre bisherige entscheidungspraxis geändert hat, werden besonders
berücksichtigt.
diese lieferung umfasst die aktualisierungen bis einschließlich der
erläuterungen zu § 17 strWg nrW; weitere Änderungen erfolgen in
einer zweiten und dritten lieferung.

574. nachlieferung | februar/märz 2020 | 84,90 euro

b 1 nW - gemeindeordnung für das land nordrhein-Westfalen (go
nrW) - Von ministerialdirigent a. d. friedrich Wilhelm Held, ltd.
ministerialrat a. d. ernst becker, beigeordneter dr. Heinrich decker,
referent beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. markus faber,
rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. roland Kirchhof, beige-
ordneter und stadtkämmerer a. d., finanzvorstand lars martin Klie-
ve, beigeordneter dr. franz Krämer, ministerialrat a. d. detlev Plück-
hahn, stellvertreter des Präsidenten der gemeindeprüfungsanstalt
nrW a. d. Jörg sennewald, rechtsanwalt, oberkreisdirektor und
landrat a. d. dr. rudolf Wansleben, ministerialdirigent Johannes
Winkel, abteilungsdirektor udo Kotzea, Präsident der gemeinde-
prüfungsanstalt nordrhein-Westfalen a. d. Werner Haßenkamp
und Kreisdirektor dr. stefan funke: mit dieser lieferung erfolgt eine
aktualisierung der Kommentierung der §§ 37, 69, 70, 78, 79, 85, 86,
88, 90-96, 119, 120, 123 und 126-128 go. neben rechtsänderungen
wurden fragen aus der Praxis sowie neue rechtsprechung berück-
sichtigt.

b 4 nW - landschaftsverbandsordnung für das land nordrhein-West-
falen (lVerbo) - begründet von landesverwaltungsdirektor manfred
van bahlen, fortgeführt von landesoberverwaltungsrat magnus
Clausmeyer: der gesetzestext wurde auf den aktuellen stand ge-
bracht. die Kommentierung wurde umfassend überarbeitet.

b 6 nW - gesetz über den regionalverband ruhr (rVrg) - Von mi-
nisterialdirigent Johannes Winkel: die Kommentierung des rVrg
wurde auf den aktuellen stand gebracht.

K 2b - Handwerksordnung - Von Josef Walter, abteilungsdirektor a.
d.: die darstellung wurde u. a. entsprechend den letzten Änderun-
gen der Handwerksordnung angepasst.

az. 13.0.1.002/001

Beamtenstatusgesetz
Kommentar, 5. Auflage 2020, 634 Seiten, kartoniert, Format 16,5 x
23,5 cm, 69,- Euro, ISBN 978-3-8293-1513-5, Kommunal- und Schul-
Verlag, Wiesbaden

der Kommentar beamtenstatusgesetz (beamtstg) ist für den
rechtsanwender in der Verwaltungspraxis eine kompetente und
wichtige orientierungs- und arbeitshilfe.
das buch beinhaltet eine einführung mit der Historie und der ge-
setzesentstehung. die Kommentierungen sind praxisnah ausge-
staltet unter einbeziehung von entsprechenden beispielen und
Übersichten. 

az.: 14.0.1
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Tzitzikostas neuer Präsident des 
Ausschusses der Regionen
der grieche apostolos tzitzikostas ist neuer Präsident des europäi-
schen ausschusses der regionen (adr). der gouverneur der region
Zentralmazedonien wurde am 12. februar 2020 im rahmen der ersten
sitzung der neuen fünfjährigen mandatsperiode des adr in brüssel
gewählt. er ist nachfolger von Karl-Heinz lambertz und wird in den
nächsten zweieinhalb Jahren an der spitze der Versammlung der lo-
kalen und regionalen mandatsträgerinnen und mandatsträger der
europäischen union stehen. Zudem wählte der ausschuss Vasco ilídio
alves Cordeiro, Präsident der portugiesischen regionalregierung der
azoren, zum ersten Vizepräsidenten. der adr ist eine beratende ein-
richtung der eu, die sich aus lokal und regional gewählten Vertrete-
rinnen und Vertreter aller eu-mitgliedstaaten zusammensetzt.

NRW-Staatssekretär Speich Leiter der
deutschen AdR-Delegation
mark speich, staatssekretär für bundesangelegenheiten, europa
sowie internationales und bevollmächtigter des landes nrW beim
bund, ist neuer leiter der deutschen delegation im europäischen
ausschuss der regionen (adr). deutschland verfügt im adr über
24 ordentliche und 24 stellvertretende mitglieder. die Kommunen
stellen drei delegierte sowie drei stellvertreter. dr. eckhard ruthe-
meyer, bürgermeister von soest, und Heinz-Joachim Höfer (mdl),
stadtratsmitglied von altenkirchen, vertreten den deutschen städ-
te- und gemeindebund. die interessen des deutschen städtetages
wahren die oberbürgermeister von aachen, marcel Philipp, und
von mannheim, dr. Peter Kurz. den deutschen landkreistag vertre-
ten die landräte des Kreises görlitz, bernd lange, und des Kreises
rhön-grabfeld, thomas Habermann.

Europawoche 2020 und EU-Projekttag
an Schulen
die europäische union feiert jährlich am 9. mai ihren europatag.
als gemeinsame aktion der deutschen länder, der bundesregie-
rung sowie der Vertretungen der europäischen Kommission und
des europäischen Parlaments in deutschland findet rund um den
europatag eine europawoche statt, die auf beschluss der europa-
ministerkonferenz der länder vom 2. bis 10. mai 2020 stattfindet.
die europawoche bietet gelegenheit zum dialog über den euro-
päischen einigungsprozess, aber auch über aktuelle europapoliti-
sche fragen und entwicklungen. Zudem wird seit einigen Jahren
auch ein eu-Projekttag an schulen durchgeführt, an dem regie-
rungsmitglieder, abgeordnete und europa-aktive schulen besu-
chen. der nächste eu-Projekttag der schulen findet rund um den
27. april 2020 statt. 

Neukirchen-Vluyn und Buckingham 
offiziell Partnerstädte
seit Jahren pflegen neukirchen-Vluyn und buckingham in mittel-
england freundschaftliche Kontakte. seit mitte februar 2020 sind
sie nun offiziell Partnerstädte. mit der unterzeichnung der Part-
nerschaftsurkunde setzten bürgermeister Harald lenßen und lord
mayor mark Cole auch bewusst ein Zeichen gegen den brexit. „ich

finde, es ist ein starkes Zeichen, ein kleiner schritt mit der botschaft,
wir europäer stehen zusammen“, sagte bürgermeister lenßen bei
der Vertragsunterzeichnung im neukirchen-Vluyner rathaus. sein
britischer amtskollege ergänzte: „Wir verlassen nicht europa.“ ne-
ben buckingham unterhält neukirchen-Vluyn auch städtepartner-
schaften mit ustron in Polen und mouvaux in
frankreich, wobei mouvaux bereits seit länge-
rem mit buckingham verschwistert ist.

Mitmachkampagne des 
Europäischen Parlaments 
bei der europawahl 2019 stimmten erstmals
seit 1994 wieder mehr als die Hälfte der wahl-
berechtigten europäerinnen und europäer ab.
dieses große interesse an europa zeigte sich
auch bei der mitmach-Kampagne des europäi-
schen Parlaments „diesmalwähleich.eu“. al-
lein in deutschland registrierten sich knapp
35.000 bürgerinnen und bürger, um auf die eu-
ropawahl aufmerksam zu machen. um diesen
schwung für die festigung des gemein-
schaftsgefühls zu nutzen, hat die initiative eine neue Plattform
eingerichtet. freiwillige können sich dort registrieren und erhal-
ten informationen über die arbeit des Parlaments sowie Veran-
staltungshinweise für Vernetzungstreffen mit anderen unter-
stützerinnen und unterstützern. die Plattform ist unter
www.gemeinsamfür.eu erreichbar.

Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“ 
die nordrhein-westfälische landesregierung prämiert jährlich eu-
ropäische städtepartnerschaftsprojekte sowie Projekte der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit mit Partnern in den nieder-
landen und belgien. Vor dem Hintergrund des brexit legt der
Wettbewerb „europa bei uns zuhause“ in diesem Jahr zudem ei-
nen besonderen schwerpunkt auf die beziehungen zum Vereinig-
ten Königreich. am Wettbewerb teilnehmen können Kommunen,
städtepartnerschaftsvereine und zivilgesellschaftliche organisa-
tionen. einsendeschluss für Projekte, die vom 1. august 2020 bis
31. Juli 2021 durchgeführt werden, ist der 1. Juni 2020. erfolgreiche
Projekte erhalten bis zu 5.000 euro. informationen gibt es unter
www.mbei.nrw/en/node/4209 .

Deutsch-Dänisches Kulturelles 
Freundschaftsjahr
dänemark und deutschland sind politisch, historisch, wirtschaft-
lich und kulturell eng verbunden. um die vielfältigen Verbindungen
zu würdigen, begehen beide länder 2020 ein kulturelles freund-
schaftsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen und Projekten. auch
schulen und lehrkräfte können das freundschaftsjahr nutzen, um
sich mit dem dänischen nachbarland auszutauschen. der Pädago-
gische austauschdienst stellt dafür passende Programme vor und
lädt zu deutsch-dänischen Kontaktveranstaltungen für gemeinsa-
me Projekte mit erasmus+ und etwinning ein. informationen dazu
gibt es unter www.kmk-pad.org. das offizielle Portal zum deutsch-
dänischen Kulturellen freundschaftsjahr ist unter 
www.ddkultur2020.de erreichbar. ◼

EUROPA-
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zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw
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Presserechtlicher Anspruch auf 
Auskunft zu steuerlichen Daten
Die Offenbarung von Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, ist
auch bei presserechtlichen Auskunftsansprüchen nur zulässig, soweit
hierfür ein zwingendes öffentliches Interesse besteht. Dies hat das Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig entschieden.

bVerwg, urteil vom 29.08.2019
- az.: 7 C 33.17 -

der Kläger ist Journalist. er begehrt vom finanzmi-
nisterium des beklagten landes nähere auskünfte
zu einem einsatz von Polizei und steuerfahndung
in einem swinger-Club im september 2011, über den
er seinerzeit in einer überregionalen tageszeitung
berichtet hat. sein auskunftsbegehren richtet sich
u.a. darauf, wie lange der einsatz gedauert hat, wer
bei dem einsatz federführend war und ihn veran-
lasst hat, ob beweismaterial gesichert worden ist
und ob es festnahmen gegeben hat oder Haftbe-
fehle erlassen worden sind.
das finanzamt verweigerte die erbetenen aus-
künfte unter Hinweis auf das steuergeheimnis.

auch Klage und berufung des Klägers vor dem Verwaltungsgericht (Vg)
düsseldorf (az. 26 K 5622/12) bzw. oberverwaltungsgericht (oVg)
münster (az. 15 a 651/14) blieben erfolglos. 
das bundesverwaltungsgericht hat die dagegen gerichtete revision des
Klägers schließlich ebenfalls zurückgewiesen. die auslegung der Vor-
schrift zum steuergeheimnis - § 30 der abgabenordnung (ao) - durch
das berufungsgericht sei mit revisiblem recht vereinbar. das berufungs-
gericht habe zu recht angenommen, dass die verfassungsrechtlich ge-
währleistete Pressefreiheit nicht gebietet, § 30 ao einschränkend dahin
auszulegen, dass bei presserechtlichen auskunftsansprüchen stets eine
„offene“ einzelfallabwägung vorzunehmen bzw. eine ermessensent-
scheidung zu treffen ist. der unbestimmte rechtsbegriff des „zwingen-
den öffentlichen interesses“ in § 30 abs. 4 nr. 5 ao biete ausreichend
raum, um der Pressefreiheit rechnung zu tragen und die spezifischen
einzelfallumstände abzuwägen. die vom berufungsgericht vorgenom-
mene abwägung begegne keinen bedenken.

Förderung der Kindertagespflege
Die Betreuung eines einjährigen Kindes in einer Großtagespflegestelle,
in der neben der Mutter des Kindes eine zweite Tagespflegeperson tätig
ist, schließt die Förderung nicht von vornherein aus, wenn das Kind recht-
lich und tatsächlich ausschließlich dieser anderen Tagespflegeperson zu-
gewiesen ist. Dies hat das OVG NRW per Eilbeschluss entschieden.

oVg nrW, beschluss vom 29.01.2020
- az.: 12 b 655/19 -

nachdem dem Jugendamt der stadt bielefeld bekannt geworden war,
dass die mutter des in einer großtagespflege geförderten Kindes in ge-
meinsam genutzten räumlichkeiten gleichfalls als tagespflegeperson
tätig war, hob sie ihren gegenüber den eltern des betreuten Kindes
ausgesprochenen bewilligungsbescheid über die förderung der tages-
pflege bezogen auf die gewählte tagespflegeperson unter anordnung
der sofortigen Vollziehung auf. den dagegen gerichteten eilantrag der

antragsteller lehnte das Vg minden (az. 6 l 430/19) ab. es sah die ver-
einbarte betreuung des Kindes durch die Kollegin der mutter als
scheingeschäft an. die hiergegen eingelegte beschwerde hatte erfolg.
Zur begründung führt das oVg aus, Kindertagespflege werde zwar re-
gelmäßig durch nicht selbst sorgeberechtigte tagespflegepersonen er-
bracht. die abwesenheit der Personensorgeberechtigten sei aber nicht
zwingende Voraussetzung für eine förderfähigkeit. der personenbezo-
gene und familienähnliche Charakter der Kindertagespflege bleibe in
einer großtagespflege unberührt. nach den gesetzlichen Vorgaben lie-
ge eine großtagespflege nur dann vor, wenn eine vertragliche und pä-
dagogische Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer bestimmten ta-
gespflegeperson gewährleistet sei. diese Zuordnung sei bei
professionellem berufsverständnis - trotz der zweifellos bestehenden
besonderen bindung des Kindes zu seiner mutter - auch dann ohne
weiteres möglich, wenn die Kindesmutter als weitere tagespflegeper-
son für andere Kinder in denselben räumlichkeiten tätig sei. die Prü-
fung und Überwachung der entsprechenden Zuordnung sei sache des
jeweiligen Jugendamtes. der beschluss ist unanfechtbar.

Aufhebung einer Erlaubnis zur 
Kindertagespflege
Eine Erlaubnis zur Kindertagespflege ist aufzuheben, wenn die Tagespfle-
geperson es an der notwendigen Kooperationsbereitschaft und Transpa-
renz gegenüber den Erziehungsberechtigten fehlen lässt. Das hat das
OVG per Eilbeschluss entschieden und damit eine Entscheidung des VG
Köln (Az. 6 L 1016/19) bestätigt.

oVg nrW, beschluss vom 13.02.2020
- az.: 12 b 1351/19 -

die stadt bonn hatte die der antragstellerin erteilte Pflegeerlaubnis mit
der begründung aufgehoben, sie weise nicht mehr die erforderliche eig-
nung für die Kindertagespflege auf. die Pflegeerlaubnis hätte daher nicht
mehr erteilt werden dürfen. die antragstellerin hatte auf den von ihr und
den erziehungsberechtigten unterschriebenen und an das Jugendamt
gerichteten förderanträgen wiederholt Klauseln aufgebracht, wonach
sich die erziehungsberechtigten verpflichteten, die betreuungskosten
selbst zu tragen, falls das Jugendamt der antragstellerin keine geldleis-
tungen gewähre.
Wie das oVg nun entschieden hat, verlange die für die erlaubnis zur
Kindertagespflege erforderliche eignung der Kindertagespflegeperson
neben Weiterem deren Kooperationsbereitschaft mit den erziehungs-
berechtigten. daher und wegen der speziellen stellung von tagespfle-
gepersonen bzw. der besonderen Konstruktion öffentlich geförderter
tagespflege sei diese gegenüber den eltern unter anderem zur Koope-
ration und transparenz verpflichtet. denn abgesehen von ausnahme-
konstellationen sei kein interesse des Kindes bzw. der erziehungsbe-
rechtigten erkennbar, an die stelle des gesetzlich gewährleisteten
öffentlich geförderten tagespflegeverhältnisses ein ausschließlich pri-
vatrechtliches und finanziell nicht gefördertes Vertragsverhältnis tre-
ten zu lassen. solle gleichwohl eine von der öffentlichen förderung un-
abhängige Vereinbarung getroffen werden, würden die Kooperations-
und transparenzpflichten nur dann hinreichend gewahrt, wenn dies in
eindeutiger und unmissverständlicher Weise und insbesondere auch
in Kenntnis der konkret damit verbundenen "privat" zu tragenden Kos-
ten erfolge. dies sei bei den von der antragstellerin verwendeten, zum
teil kaum verständlichen formulierungen nicht der fall. der beschluss
ist unanfechtbar. ◼
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